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7 Handfeuerlöscher

Gleiches gilt im Wesentlichen für die in Stützpunkten erforderlichen Feuerlöscheinrich-
tungen gemäß § 22 (2) UVV „Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A 1) und der GUV-Regel
„Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“ (GUV-R 133). Die auf den Fahrzeugen
vorhandenen Feuerlöscher allein reichen nicht aus. Sie zählen nicht zur Ausstattung des
Stützpunktes. 

Feuerlöscher und Löschdecke im Stützpunkt
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8 Werkstätten

Arbeits- und Werkstättendienst gehört selbst bei kleinen Stützpunkten zur Tagesordnung.
Größere Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten werden zwar in der Regel in Fachwerk-
stätten ausgeführt, alltägliche Pflege- und Wartungsarbeiten zählen jedoch zum Auf-
gabenbereich des Bedienungspersonals oder eines Gerätewartes.

Unfälle, die sich immer wieder auf Grund der „Verkettung unglücklicher Umstände“ 
ereignen, sind in der Regel auf mehr als nur „unglückliche Umstände“ zurückzuführen.
Die Unfallbilanz zeigt, dass die Zahl der Unfälle im Arbeits- und Werkstättendienst jähr-
lich einen gleichbleibenden Anteil von rund 10 % an der Gesamtsumme der Unfälle in
den Stützpunkten hat.

8.1 Arbeits- und Werkstättendienst – eine gefährliche Sache?

Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) – nicht nur für Einsatz und Übung. Nur wer die
Gefahr beim Werkstattdienst erkennt, weiß sich davor zu schützen! Je nach Tätigkeit
müssen Schutzkleidung und Sicherheitsschuhwerk durch Schutzhandschuhe, Gesichts-,
Augen- und Gehörschutz oder weitere PSA ergänzt werden. Neben der UVV „Grundsätze
der Prävention“ (GUV-V A 1) geben die Unfallverhütungsvorschriften und Regeln für
technische Arbeitsmittel und -verfahren (z.B. Schleifböcke, Schweißen, Schneiden …)
hierzu entsprechende Hinweise. Für die bereitgestellte PSA müssen EG Konformitäts-
erklärungen vorliegen.

Sauberkeit und Ordnung = Sicherheit … und das Gegenteil davon
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8.2 Sicheres Arbeiten mit einwandfreiem Werkzeug

Sicherheitstechnisch nicht einwandfreie Werkzeuge, insbesondere Hämmer, Schrauben-
dreher, Schraubenschlüssel und Meißel, sind unverzüglich in Stand zu setzen.

Ist mangelhaftes Werkzeug nicht mehr einwandfrei in Stand zu setzen, ist es entsprechend
zu entsorgen.

8.3 Allgemeiner Maschinenschutz

Gut ausgestattete Werkstätten in Stützpunkten verfügen nicht selten über Maschinen zur
Metall- und Holzbearbeitung.

Nur wer entsprechend ausgebildet ist und mit dem vorhandenen Gerät sicher umzuge-
hen weiß, darf es benutzen. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Bereitstellung
von Maschinen und Geräten in einwandfreiem Zustand. 

Das bedeutet: Maschinen und Geräte müssen für die anfallenden Arbeiten geeignet und
mit den erforderlichen Schutzeinrichtungen versehen sein.

Im Hilfeleistungsunternehmen dürfen nur Maschinen zum Einsatz kommen, die das 
CE-Zeichen tragen. Vorzugsweise sollte auf Geräte zurückgegriffen werden, die zusätz-
lich auf ihre Sicherheit geprüft und mit dem Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zei-
chen) einer zugelassenen Prüfstelle versehen sind. 

Jede nicht ausreichend gesicherte Maschine führt früher oder später zum Unfall.

Die Erfahrung zeigt, dass sich gerade an den Stellen, von denen behauptet wird 
„da kommt niemand hin“ oder „da hat keiner was zu suchen“ mehr Unfälle ereignen
als anderswo.
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Der Maschinenschutz muss umfassend sein und zielt vorwiegend auf die Sicherung 
folgender Gefahren hin:

– Quetschstellen, Scher- und Schneidstellen,

– Mitnehmen und Erfasstwerden durch bewegte Teile,

– wegfliegende Werkstoffe, Werkstücke und Späne.

Umlaufende Teile innerhalb des Verkehrs- und Arbeitsbereiches sind deshalb völlig und
fest zu verkleiden. Außerhalb dieser Bereiche sind die Eingriffsstellen zu sichern.

Trotz bester technischer Schutzmaßnahmen dürfen wichtige Grundregeln der Bedienung
von Maschinen nicht außer Acht gelassen werden:

– Reinigungs-, Einricht- und Abschmierarbeiten nur bei stillgesetzter Maschine vor-
nehmen. 

– Bei Arbeiten an Maschinen nur eng anliegende Kleidung tragen.

Betriebsanweisungen sind anzufertigen. Die Rettungskräfte sind anhand der Betriebs-
anweisungen regelmäßig zu unterweisen. Die Unterweisung ist zu protokollieren 
(z.B. Schleifmaschinen, Schweißen, Brennschneiden, Motorsägen).

Siehe auch: „Betreiben von Arbeitsmitteln“ (GUV-R 500)

8.4 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Elektrofachkräfte

Mit dem Einrichten, Ändern und in Stand setzen des elektrotechnischen Teiles einer
Einrichtung dürfen gemäß UVV „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (GUV-V A 3)
nur Elektrofachkräfte betraut werden. Nicht alle Personen, die früher einmal in elektro-
technischen Berufen tätig waren, sind auch heute noch ohne Weiteres als Elektrofach-
kraft anzusehen. Die Technik schreitet ständig voran, VDE-Bestimmungen und Unfallver-
hütungsvorschriften ändern sich entsprechend. 

Dieses Zeichen bürgt für Sicherheit
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Mit dem Einrichten, Ändern und in Stand setzen des elektrotechnischen Teiles einer
Einrichtung dürfen gemäß UVV „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (GUV-V A 3)
nur Elektrofachkräfte betraut werden.

Geräte und elektrische Anlagen müssen sicher und dem jeweiligen Schutzsystem ange-
passt sein. Dies gilt nicht nur im Werkstattbereich.

Hinweis: Sämtliche elektrischen Anlagen und Betriebsmittel innerhalb des Unternehmens
sind gemäß UVV „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (GUV-V A 3) regelmäßig zu
prüfen. Hinweise hierzu sind in der GUV-I 8524 „Prüfung ortsveränderlicher elektrischer
Betriebsmittel“ enthalten.

8.5 Materiallagerung

Die fortschreitende technische Entwicklung in den Stützpunkten macht neben der her-
kömmlichen Materiallagerung immer mehr die Lagerung zusätzlicher Ausrüstungen,
Einsatzstoffe und Geräte erforderlich. Lagerflächen entsprechend der Erfordernisse sind
deshalb bei einer bedarfsgerechten Raumplanung unbedingt zu berücksichtigen. In 
Anlehnung an die Vorgaben für Feuerwehrhäuser wird für kleine Stützpunkte mit drei
Einsatzfahrzeugen eine Mindestfläche von 35 m2 empfohlen. Größere Stützpunkte
bedürfen noch größerer Lagerflächen. Ortsfeste Regale mit einer Fachlast von mehr als
200 kg oder einer Feldlast von mehr als 1 000 kg müssen deutlich erkennbar und dauer-
haft gekennzeichnet sein.

Siehe auch: „Lagereinrichtungen und -geräte“ (BGR 234)

Durchführung einer Wiederholungsprüfung Überprüfung der Schutzmaßnahme eines tragbaren

Stromerzeugers
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b

a

Probleme in der Lagerhaltung entstehen zwangsweise durch die räumliche Enge älterer
Stützpunkte. 

Regale – ungenügende Standsicherheit führt zum Kippen!

„Gerätewart Wilfried S. geriet beim Verstauen zusätzlicher Ausrüstung unter ein um-
stürzendes Regal. Nach Angaben von S. sei das Regal nicht überlastet worden.“

Das eingeleitete Feststellungsverfahren ergab, dass die Holzkonstruktion mit einer Höhe
von 3,50 m und einer Tiefe von 0,40 m unbefestigt an der Wand stand. 

Die Erfahrung zeigt: Fehlt es an Lager- und Geräteräumen, werden Regale unter Ausnut-
zung aller Platzmöglichkeiten aufgestellt. 

Mit einer Tiefe von häufig nur 0,30 m bis 0,40 m können Regale bei den vorgegebenen
Raumhöhen, wie zum Beispiel in Stellplatzbereichen, sehr hoch sein. Gerade das Ver-
hältnis von der Tiefe zur Höhe eines Regals bestimmt die Standsicherheit aber erheblich.

Weitere Ursachen für eine Verringerung der Standfestigkeit sind eine mögliche Schwer-
punktverlagerung bei unebenem Boden, eine zu geringe Eigenstabilität des Regals oder
verbotenes Besteigen der Fächer.

b ≤ 5a

Regale aussteifen und verankern!
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Hinweis: Ab ca. 1,80 m Höhe Leitern und Tritte benutzen. (Prüffristen beachten)

Materiallagerung – Ordnung und System muss sein! 

Einsatzgeräte und Ausrüstungen müssen nach einem leicht erkennbaren System gela-
gert werden, denn der Zugriff unter den Bedingungen des Einsatzes erfordert besondere
Übersichtlichkeit und eine sichere Entnahme. Schwere Lasten unten, leichtere im oberen
Bereich einlagern. An den Regalfächern muss die maximale Tragfähigkeit ersichtlich sein.

Besondere Bedeutung wegen möglicher Brand- und Explosionsgefahren hat die Lage-
rung brennbarer Flüssigkeiten. Gefahren entstehen z.B. durch unsachgemäße Kraftstoff-
lagerung.

Vorschriften für die Lagerung ergeben sich allgemein aus der Betriebssicherheitsverord-
nung (BetrSichV), den Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF), dem
Wasserhaushaltsgesetz und den evtl. vorhandenen Garagenverordnungen der Länder.

Behältnisse für Lacke und Verdünner sind nach Gebrauch sofort zu verschließen.

Für die Lagerung von Arbeitsstoffen müssen Behältnisse verwendet werden, deren Form
und Aussehen eine Verwechslung mit Trinkgefäßen ausschließt.

Die Art des Inhalts ist durch Aufschrift und Kennzeichnung deutlich anzugeben.

8.6 Kraftstoffe

In Fahrzeughallen bis maximal 100 m2 Nutzfläche dürfen bis zu 200* Liter Dieselkraftstoff
und 20 Liter Benzin in dicht verschlossenen, bruchsicheren Behältern aufbewahrt werden.
In Fahrzeughallen größer 100 m2 darf gemäß der Garagenverordnungen der Bundesländer
keine Lagerung brennbarer Flüssigkeiten erfolgen. 

Ein Regal ist standsicher, wenn

2 die Höhe kleiner als die fünffache Tiefe ist,

2 eine Verankerung mit den Wänden besteht,

2 Verbindungen und Aussteifungen fest sind.

* in Bayern bis zu 500 Liter
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Der Tankinhalt abgestellter Einsatzfahrzeuge und mitgeführter Reservekanister bleiben
hierbei unberücksichtigt (siehe auch Garagenverordnungen der Länder).

Einteilung/Lagerung Kleingaragen Mittel- und Großgaragen

(≤ 100 m2) (> 100 m2)

Ottokraftstoff 20 Liter unzulässig

Dieselkraftstoff 200 Liter* unzulässig

Sonstige brennbare nur zur Verarbeitung 
Flüssigkeiten bei laufenden Arbeiten

* in Bayern 500 Liter Dieselkraftstoff

Kennzeichnung eines Kanisters mit Gefahrensymbolen

nach der Gefahrstoffverordnung und dem Gefahrzettel

nach der Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn

Lagerraum für brennbare Flüssigkeiten mit Sicher-

heitszeichen an der Tür
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Die Lagerung von Kraftstoffen ist in geschlossenen Lagerräumen die baulich und tech-
nisch den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung i.V.m. Technischer Regel für
brennbare Flüssigkeiten TRbF 20 entsprechen oder in Sicherheitsschränken zulässig. 

Es hat sich bewährt, die Behälter in einer Auffangwanne zu lagern, die mindestens 10 %
des Gesamtvolumens aufnehmen kann. An den Behältern haben sich die entsprechenden
Gefahrensymbole zu befinden. Für den Transport von Kraftstoffen verwendete Kanister
müssen mit Gefahrsymbolen gemäß der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und der Gefahr-
gutverordnung Strasse und Eisenbahn (GGVSE) gekennzeichnet sein.

8.7 Entsorgung der Werkstattabfälle

Grundsätzlich ist jeder anfallende Abfall der entsprechenden gesetzlich vorgeschriebe-
nen Verwertung/Entsorgung zuzuführen.
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9 Freie Flucht- und Verkehrswege

Fluchtwege sind entsprechend UVV „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
am Arbeitsplatz“ (GUV-V A 8) zu kennzeichnen und jederzeit freizuhalten. 

Immer wieder werden – auch aus Platzmangel – Verkehrswege, Treppenhäuser, Keller-
gänge als „Lagerräume“ missbraucht und mit allen möglichen, teilweise nicht in den
Stützpunkt gehörenden, oft auch brennbaren Gegenständen, zugestellt. 

Nicht feuerhemmend abgetrennte Dachböden sind von Brandlasten freizuhalten.

Notausgang in einem Stützpunkt mit Kennzeichnungen

und Feuerlöscher
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10 Arbeitsgruben

Arbeitsgruben sind unter der Werkstattebene gelegene Arbeitsplätze, von denen aus
Arbeiten an der Unterseite der Fahrzeuge durchgeführt werden. Sie müssen so gebaut
sein, dass sie jederzeit leicht und gefahrlos betreten und bei Gefahr schnell verlassen
werden können.

An den beiden Enden einer Arbeitsgrube ist jeweils eine Treppe vorzusehen.

Bei Arbeitsgruben unter 5 m Länge ist an Stelle einer zweiten Treppe eine fest ange-
brachte Stufenleiter mit Haltemöglichkeit möglich. Senkrechte Steigleitern sind ungeeig-
net und Steigeisen unzulässig.

Die Arbeitsgrube soll in der Länge so bemessen sein, dass auch bei dem längsten darü-
ber stehenden Fahrzeug mindestens ein Ausgang frei bleibt.

Beim Besetzen der Arbeitsgrube ist darauf zu achten, dass möglichst alle Ausgänge für
das schnelle Verlassen im Gefahrfall offen bleiben, mindestens jedoch ein Ausstieg frei
bleibt.

Arbeitsgruben sind gegen das Hineinstürzen von Personen zu sichern. Öffnungen der
Arbeitsgrube sind durch Bohlen oder Roste abzudecken.

Arbeitsgruben müssen bei Gefahr schnell verlassen

werden können.

Typische Arbeitsgrube im Werkstattbereich
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Als Grubenabdeckungen bieten sich auch technische Lösungen nach dem Rollladen-
prinzip oder in die Grube absenkbare Plattformen an, die, elektrisch angetrieben, in 
geschlossenem Zustand einen ebenen Hallenboden garantieren. Dürfen die Abdeckungen
nicht mit Fahrzeugen befahren werden oder haben diese nur begrenzte Tragfähigkeit,
ist darauf besonders hinzuweisen.

Arbeitsgruben müssen durch blendfreie Beleuchtung gut erkennbar sein.

Arbeitsgruben, die häufig benutzt werden, können auch umwehrt werden, z.B. mit 
Hilfe von Rohrständern mit Ketten. Der Abstand der Umwehrung von der Absturzkante
muss mindestens 50 cm betragen.

Radabweiser oder hochstehende Ränder, die oft in Längsrichtung der Arbeitsöffnungen
eingebaut werden, bieten insbesondere beim Umgang mit schweren Nutzfahrzeugen
kaum Vorteile. Ob sie ihren eigentlichen Zweck, Fahrzeuge vor dem Hineinfahren in 
Arbeitsgruben zu schützen, erfüllen können, bleibt fraglich. Sie vergrößern aber die 
Unfallgefahr, weil sie bei den durch Abdeckungen gesicherten Gruben eine ständige
Stolperstelle darstellen. Bei Fahrzeugen mit niedriger Bodenfreiheit erschweren sie zu-
sätzlich die Arbeit in der Grube, da durch sie die Bewegungsfreiheit zwischen Gruben-
rand und Fahrzeugboden eingeschränkt wird. Reifenbeschädigungen bei Rangierarbeiten
sind nicht auszuschließen. 

Aus diesen Gründen sollte immer auf Radabweiser oder hoch stehende Ränder an 
Arbeitsgruben verzichtet werden und eine ebene überfahrsichere Grubenabdeckung 
geschaffen werden.

In bestehenden Anlagen sind hochstehende Ränder durch gelb-schwarze oder rot-weiße
Sicherheitskennzeichnung nach Abschnitt 6 Anlage 1 der UVV „Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ (GUV-V A 8) kenntlich zu machen.

Das Abdecken nicht benutzter Teile von Arbeitsgruben

ist immer die sicherste Lösung.
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Belüftung von Arbeitsgruben

Bei Gruben bis 1,60 m Tiefe ist ein ausreichender Luftwechsel anzunehmen, wenn z.B.
bei dicht abgedeckten Arbeitsgruben (z.B. mit Holzbohlen) das Verhältnis der Arbeits-
öffnung zu ihrer Tiefe mindestens 3: 1 beträgt, an den Enden jeweils eine Gitterrostab-
deckung von mindestens 1 m Länge eingelegt ist und die Länge der dichten Abdeckung
jeweils 4 m nicht übersteigt. Bei Gruben über 1,60 m Tiefe ist eine künstliche Belüftung
erforderlich. 

Bei Arbeitsgruben über 5 m Länge muss mindestens jeweils eine Ansaugöffnung am
Boden jeder Stirnseite vorhanden sein.

Wird in der Werkstatt an Fahrzeugen mit laufendem Motor gearbeitet, müssen gesundheits-
schädliche Gase und Dämpfe an der Entstehungs- bzw. Austrittsstelle abgesaugt werden.

Arbeitsgruben bis 1,60 m Tiefe gelten hinsichtlich der elektrischen Anlage nicht als 
explosionsgefährdet. Im Sinne der VDE-Bestimmungen sind sie aber „feuchte und nasse
Räume“.

Eingebaute Leuchten müssen deshalb mindestens der Schutzart IP 54 entsprechen und
gegen mechanische Beschädigungen geschützt sein, z.B. durch schlagfeste Kunststoff-
abdeckungen. Handleuchten, die in Arbeitsgruben verwendet werden, müssen der
Schutzart IP 55 entsprechen und mit Schutzglocke und Schutzkorb bzw. mit schlagfester
Kunststoffglocke versehen sein.

In Gruben über 1,60 m Tiefe sind entsprechende Ex-Schutzmaßnahmen zu treffen. 

Beleuchtung in der Arbeitsgrube – die eingebauten

Leuchten entsprechen der Schutzart IP 54.
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11 Lagerung von Druckgasen im
Stützpunkt

11.1 Allgemeines

Die Lagerung von Druckgasen muss folgende Bedingungen erfüllen: 

– Die Einsatzfähigkeit der Einheiten sicherstellen, und

– den sicheren Umgang und das sichere Aufbewahren der Druckgase gewährleisten.
Dazu ist ein Lagerkonzept angezeigt, welches die zur Aufgabenerfüllung notwendigen
Gasarten, Gasmengen und Gebindegrößen umfasst, die sichere Lagerung aus baulicher
Sicht im Zusammenhang mit den örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt und eindeutige
Handlungsanweisungen für das Personal enthält.

Von besonderer Bedeutung sind dabei:

– bedarfsgerechte Lagerung (in Art und Menge)

– Gefährdungsanalyse/-beurteilung und Betriebsanweisung

– bauliche Gestaltung mit ausreichender Belüftung des Lagers (Explosionsschutz)

– mögliche Wechselwirkungen mit anderen Gefahrstoffen (Zusammenlagerungs-
verbot)

– Sicherheitsabstände (zu anderen Gefahrstoffen und anderen Einrichtungen)

– unterwiesenes Personal (alle Rettungskräfte gestuft nach Tätigkeit)

– Zugangsregelungen (Zugang zum Lager nur wenn nötig)

– gemäß TRG 280 dürfen Druckgase nicht in Garagen gelagert werden

Es ist daher sinnvoll und geboten eine auf die konkreten örtlichen Gegebenheiten 
abgestimmte Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und danach das Druckgaslager
auszurichten.

Hierbei helfen Vorschriften und Regeln:

– Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

– Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

– Technische Regeln für Druckgase „Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter;
Betreiben von Druckgasbehältern“ (TRG 280)

Warnzeichen W 19 „Warnung vor Gasflaschen“
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– „Explosionschutz-Regeln“ (GUV-R 104) 

– Technische Regeln für Betriebssicherheit
„Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Allgemeines“ (TRBS 2152)

– Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Beurteilung der Explosionsgefährdung
(TRBS 2152 Teil 1)

– Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre 
(TRBS 2152 Teil 2)

Hilfsmittel:
Sicherheitshinweise des Industriegasverbandes e.V. (IGV, siehe Anhang 3)

11.2 Hinweise zur Anwendung der TRG 280

Die Lagerung von Druckgasflaschen wird umfassend in der TRG 280 beschrieben.

An dieser Stelle sollen jedoch einige Besonderheiten für die Umsetzung der TRG 280
herausgestellt werden, welche die Entscheidungsfindung zur Ausrichtung und Gestal-
tung des Druckgaslagers im Stützpunkt erleichtern können.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, zwischen der Lagerung im Freien (Freilager)
oder der Lagerung im Raum (Raumlager) zu entscheiden.

Hierbei kann ein Mangel an Räumlichkeiten oder auch der generell höhere bauliche
Aufwand gegen ein Raumlager und für ein Freilager sprechen. 

So sind in der Regel die an die gemeinsame Lagerung von brennbaren und brand-

fördernden Gasen in einem Raumlager gestellten Anforderungen (ausreichende Belüf-
tung, 2,5 m2 abgeschlossener räumlicher Mindestbedarf) mit zusätzlichen Baumaßnah-
men verbunden, während die Lagerung im Freilager ohne zusätzlichen Aufwand eine
natürliche Lüftung gewährleistet und der Platzbedarf (Freifläche) baulich leichter zu
realisieren ist.

In beiden Fällen, im Freien und im Raum, wird für die Lagerung von brennbaren Gasen
ein Explosionsschutzdokument gefordert, welches u.a. die erforderliche Schutzzone
ausweist.

Grundlage ist die BetrSichV, welche festlegt, dass in Bereichen, in denen eine gefähr-
liche explosionsgefährliche Atmosphäre auftreten kann, eine Zoneneinteilung vorge-
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nommen werden muss, anhand derer die Maßnahmen zur Vermeidung von Explosionen
ausgerichtet werden. Die TRG 280 konkretisiert die BetrSichV und legt den Schutzbereich
um die Druckgasflaschen als Zone 2 für explosionsgefährdete Bereiche fest. Im Ergebnis
ist nach TRG 280 in Räumen mit einer Grundfläche kleiner als 20 m2 der
gesamte Raum Schutzbereich und somit Zone 2, wogegen im Freien eine Schutzzone
mit einem Radius von 1 m um die Gasflasche ausreicht. Die Schutzzone hat erhebliche
Auswirkung auf die bauliche Gestaltung des Lagers, weil sich innerhalb der Schutzzone
besondere Anforderungen an die Verhinderung von Explosionen durch die Vermeidung
von Zündquellen ergeben. Hierzu zählt neben der Vermeidung von offenem Feuer, 
Funkenflug und den heißen Oberflächen auch die elektrische Zündquelle der Beleuch-
tungseinrichtung, an deren Ausführung erhöhte Konstruktionsanforderungen gestellt
werden. Auch dies ist für ein Raumlager daher aufwendiger als für ein Freilager.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Anforderungen bei der Lagerung von Druckgas-
flaschen in Räumen und im Freien gegenüber.

Anforderungen nach TRG 280,

BetrSichV, und BGR 104

brennbare Gase

Schutzbereich

Zone 2

Belüftung

Elektrische Anlagen in explo-

sionsgefährdeten Bereichen

Konstruktionsvorschriften

Prüfungen

mindester Raumbedarf für

gemeinsame Lagerung von

brennbaren und brand-

förrdernden Gasen (jeweils

eine Druckgasflasche)

Freilager

Höhe 1 m

Radius 1 m

um die Druckgasflasche

natürlich gegeben

2,5 m2

Raumlager ≤ 20m2

gesamter Raum

Zu- und Abluftöffnung mit

einem Mindestquerschnitt

von jeweils 1/100 der Boden-

fläche des Raumes

Beleuchtung

DIN EN 60 079-14 (VDE 0165 Teil 1)

Prüfung durch befähigte Person

vor Inbetriebnahme (Elektrofach-

kraft), mindestens alle drei Jahre

wiederkehrende Prüfungen

2,5 m2

Raumlager > 20m2

Höhe 2 m

Radius 2 m

um die Druckgasflasche

Zu- und Abluftöffnungen 

mit einem Mindestquer-

schnitt von jeweils 1/100 der

Bodenfläche des Raumes

gegebenfalls Beleuchtung

2,5 m2

Empfehlung: Im Ergebnis ist aus allgemeiner Betrachtung die Lagerung im Freien zu 

bevorzugen, da die sicherheitstechnischen Anforderungen am leichtesten zu erfüllen

sind und das Risiko für eine Schadensentstehung durch menschliches oder technisches

Versagen gemindert wird.
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12 Atemschutzwerkstätten

Die Atemschutzwerkstatt dient der Durchführung aller Maßnahmen zur Prüfung und 
Instandhaltung von Atemschutzgeräten durch besonders ausgebildete Personen (sofern
sie nicht dem Hersteller der Atemschutzgeräte vorbehalten sind). 

Zu diesen Maßnahmen gehören u.a. Demontage, Montage, Reinigung, Desinfektion, 
Instandsetzung, Füllen, Prüfen, Bestands- und Prüfnachweise führen, Lagerung.

Damit diese Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt und die hierzu erforderlichen
Geräte und Ausrüstungen untergebracht werden können, ist eine sinnvolle Anordnung
und ausreichende Größe der Atemschutzwerkstatt erforderlich.

Die Anforderungen hierzu können bei Bedarf aus der DIN 14 092 Teil 4 „Feuerwehr-
häuser“, „Atemschutzwerkstätten; Planungsgrundlagen“ entnommen werden. 

Die Grundfläche einer Atemschutzwerkstatt soll danach mindestens 58 m2 bzw., wenn
der Sauerstoff-Umfüllraum entfällt, mindestens 47 m2 betragen. 

Mustergrundriss nach DIN 14 092 Teil 4

Abweichungen – z.B. aus Gründen der Einordnung in den Gesamtgrundriss eines Gebäudes – sollen möglichst

den günstigsten Betriebsablauf berücksichtigen.
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Hinweis: Sauerstoff zu medizinischen Zwecken darf nicht umgefüllt werden. 

Siehe auch: Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG)

12.1 Kompressorraum

Unter anderem aus Gründen des Lärmschutzes ist der zum Füllen der Atemluftflaschen
erforderliche Kompressor in einem gesonderten, ausreichend großen Raum unterzu-
bringen. Anforderungen an Atemluft beschreibt die DIN EN 12 021.

Der Kompressor muss von allen Seiten zugänglich und der Kompressorraum entspre-
chend Herstelleranweisung belüftet sein. Er kann zur Lagerung von Reserveflaschen 
genutzt werden. 

Es muss, bei Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte, geeigneter Gehörschutz vor-
gehalten und benutzt werden. 

Siehe auch: „Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und
Vibrationen“ (Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung – LärmVibrationsArbSchV)

12.2 Arbeitsraum

Es hat sich bewährt, dass der Arbeitsraum mindestens eine Grundfläche von 40 m2 hat.
Damit können alle Geräte und Ausrüstungen usw. untergebracht und gelagert werden
und es ist eine entsprechende Bewegungsfreiheit gegeben. Eine Raumbreite von min-
destens 5 m ist anzustreben. 

Fußböden in Atemschutzwerkstätten müssen rutschhemmend, schlagfest, waschfest und
wärmegedämmt sein. 

Die Beleuchtung der Räume mit künstlichem Licht ist nach DIN EN 12 464 Teil 1 auszu-
führen. Für Arbeitsplätze ist eine Beleuchtungsstärke von 500 Lux erforderlich. Die 
Beleuchtung des Arbeitsraumes mit Tageslicht und die Belüftung durch Fenster soll
möglich sein.

Die Bereiche Demontage und Montage sollen in Raummitte angeordnet sein. Ein Tisch
mit einer Arbeitsfläche von mindestens 2 m2 soll vorhanden sein.
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13 Organisation

Um reibungslose und sichere Arbeitsabläufe in einem Stützpunkt zu gewährleisten, sind
umfangreiche organisatorische Maßnahmen erforderlich. Es muss klar geregelt sein,
wer wofür Verantwortung trägt. Es müssen Aufgaben verteilt werden. Es sind eindeutige
(schriftliche) Festlegungen zu treffen: 

Welche Tätigkeiten – wann – in welcher zeitlichen Reihenfolge – wo – in welcher Weise – im
Zusammenwirken mit wem, durchzuführen sind.

Die Umsetzung ist in der Hierarchie von oben nach unten zu überwachen. Die entspre-
chenden Rettungskräfte müssen je nach Aufgabe und Verantwortung über die notwen-
digen Kompetenzen verfügen, d.h. Fachwissen, Handlungsbefugnisse zur Erfüllung der
Aufgaben, Weisungsbefugnisse, Entscheidungsbefugnisse über den Einsatz von Mitteln
etc. Jeder kann nur so weit Verantwortung übernehmen, wie ihm Kompetenzen einge-
räumt werden. Bauliche, organisatorische und sicherheitstechnische Mängel, die mit
eigenen Möglichkeiten oder Kompetenzen nicht beseitigt werden können, sind dem
nächst höheren Verantwortlichen zu melden. Abgesehen von den betriebsartspezifischen
Regelungen, sind eine Vielzahl von „allgemeinen“ Aufgaben in fast allen Stützpunkten
zu vergeben und zu erfüllen (siehe Anhang 1 – Checklisten).

Wenn Arbeitsschutz nicht durch bauliche Veränderungen erreicht wird, müssen organi-
satorische Maßnahmen ergriffen werden. 

Siehe auch: „Organisation des Arbeitsschutzes – Grundlagen zur Integration des Arbeits-
schutzes in die Organisation“ (GUV-I 8631)
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14 Sicherheitsüberprüfung als
Bestandteil der Gefährdungs-
beurteilung

Die Konsequenz – eine Sicherheitsüberprüfung als Maßnahme zu einer Gefährdungs-
beurteilung 

Die Form einer Sicherheitsüberprüfung für einen Stützpunkt ist grundsätzlich nicht vor-
geschrieben. Will man jedoch der Verantwortung für die Unfallverhütung, die der Leiter
des Stützpunktes trägt, nachkommen, so ist die sicherheitstechnische Überprüfung als
Gefährdungsbeurteilung eine logische Konsequenz. Er kann hierbei eventuell von FASi,
Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragten und dem Gerätewart unterstützt werden. Aus dem
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung werden die notwendigen Maßnahmen abgeleitet.

Ermittelte Unfall- und Gesundheitsgefahren sind unverzüglich zu beseitigen. Sind bau-
liche Maßnahmen aus Sicht der Unfallverhütung erforderlich, ist der Sachkostenträger,
in Abhängigkeit von den erforderlichen Maßnahmen, umgehend einzuschalten, da er
für die unfallverhütungsgerechte Durchführung und Organisation des Dienstes verant-
wortlich ist.

Grundlage für eine Überprüfung sind unter anderem die Ausführungen im Text und die
im Anhang 1 dieser GUV-Information befindlichen Checklisten.

Sind zur Verbesserung der Sicherheit im Stützpunkt organisatorische Neuregelungen
erforderlich, sollten diese als aktueller Bezug zur Unfallverhütung in die Ausbildung
aufgenommen werden.

Sicherheit geht alle Rettungskräfte eines Hilfeleistungsunternehmens an. Zur weiteren
Unterstützung hilft der zuständige Unfallversicherungsträger gern weiter. Die Anschriften
finden Sie auf der vorletzten Umschlagseite.
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In der dargestellten Situation sind technische, organisatorische und personenbezogene
Mängel erkennbar. Dazu gehören u.a.:

T Technische Mängel:

• „Defekte“ Handleuchte (ohne Schutzglas und Schutzkorb)

O Organisatorische Mängel:

• Mangelnde Ordnung am Arbeitsplatz

• Unzureichende Kontrolle der elektrischen Betriebsmittel

• Aufbewahrung gesundheitsgefährlicher Stoffe (hier: Säure) in Getränkeflasche

• Pinselreinigung in offenem Behälter mit brennbarer Flüssigkeit

P Personenbezogene Mängel:

• Rauchen und Schweißen in feuergefährdeten Bereichen

• Schweißen und Schleifen ohne Schutzbrille

• Unordnung am Arbeitsplatz

Beispielsituation
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Spezifische Betriebsarten 
15 Rettungsdienst

15.1 Die Rettungswache

Die kleinste je nach Landesrettungsgesetzen definierte Rettungswache besitzt die Stell-
fläche für einen Rettungswagen (RTW) und einen Krankentransportwagen (KTW). Die
Besetzung des RTW durch Rettungsdienstpersonal erfolgt in der Regel rund-um-die-Uhr
(24 Std./Tag), die Besetzung des KTW in einem vorher definierten Einsatzzeitraum. Von
der Rettungswache aus wird ein nach Fläche des Gebietes, Anzahl der dort wohnenden
Bevölkerung und/oder besonderer Gefahrenlage definierter Bereich „Notfallmäßig“ ver-
sorgt. Je nach in den Landesgesetzen verankerten Regelungen wird der Versorgungsbe-
reich einer Rettungswache auch über die Hilfsfristen bzw. Eintreffzeiten (d.h. Zeit von
der Alarmierung bis zum Eintreffen am Notfallort) definiert.

15.2 Grundlagen

Grundlage der Konzeption einer Rettungswache ist die Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV) und die geltenden Arbeitsstättenrichtlinien (ASR).

Als Planungsgröße wird die Anzahl der regelmäßig auf der Rettungswache eingesetzten
Rettungskräfte im Rettungsdienst genommen. Dabei dient die Anzahl der Fahrzeuge als
Hilfsgröße. Zusätzlich können auf einer Rettungswache auch Notarzteinsatzfahrzeuge
(NEF – Zubringer- und Erstversorgungsfahrzeug für den Notarzt) rund-um-die-Uhr statio-
niert sein. 

Anlage 2 enthält eine Rahmenempfehlung des Deutschen Roten Kreuzes für die
Planung und Errichtung von Rettungswachen. Sie ist mit fachlicher Unterstüt-
zung der Unfallkasse des Bundes (UK-Bund) als zuständiger Unfallversicherungs-
träger für den Rettungsdienst im DRK erarbeitet worden. Sie ist inzwischen 
Bestandteil mehrerer Landesrettungsgesetze für die Planung und den Bau von
neuen Rettungswachen.

Da die Tätigkeit im Rettungsdienst (RTW, KTW, NEF) als infektionsgefährdete Tätigkeit
eingestuft wird, unterliegt sie der Biostoffverordnung, bzw. als Durchführungsbestim-
mung der Technischen Regel Biologische Arbeitsstoffe „Biologische Arbeitsstoffe im 
Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“ (TRBA 250) – in der Regel der Schutz-
stufe 2.

Weiterhin sind die Richtlinien des Robert-Koch-Institutes (RKI) „Richtlinie für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention“ zu beachten.
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15.3 Bauliche Besonderheiten

Es werden besondere Anforderungen für das Personal an die Hygiene gestellt. Dabei
sind vom Arbeitsplatz getrennte Umkleidemöglichkeiten vorzusehen, denn die getragene
Schutzkleidung ist getrennt von der „Zivilkleidung“ aufzubewahren (TRBA 250 4.1.2.5).
Aus hygienischen Gründen sind die Ruheräume von den Umkleideräumen zu trennen.
In der ASR (35/1-4) wird eine „Schwarz-Weiß-Trennung“ – Trennung der Wasch- und
Umkleideräume mit unmittelbarem Zugang zueinander gefordert. Waschräume sind 
mit geeigneten Duschen auszustatten. Dem Personal sind leicht erreichbare Händewasch-
plätze mit fließendem warmem und kaltem Wasser, Direktspender für Händedesinfek–
tionsmittel, hautschonende Waschmittel, geeignete Hautschutz- und -pflegemittel und
Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. Oberflächen (Fußböden, Arbeitsflächen,
Oberflächen von Arbeitsmitteln) sollen leicht zu reinigen und beständig gegen die 
verwendeten Reinigungsmittel und gegebenenfalls Desinfektionsmittel sein
(TRBA 250 4.1.1.1 + 4.1.1.3 + 4.2.2).

Es ist ein Reinigungs- und Desinfektionsraum vorzusehen, der lüftbar sein muss und
nicht zu anderen Zwecken der offenen Lagerung, des Umkleidens oder als Sozialraum
genutzt werden darf (TRBA 250 7.1.4). Auf Grund der Infektionsgefahr muss dieser
Raum direkt von der Fahrzeughalle betretbar sein. In Arbeitsbereichen, in denen weit-
gehend Tätigkeiten der Schutzstufe 2 durchgeführt werden, sind die Handwaschbecken
zusätzlich mit Armaturen auszustatten, welche ohne Handberührungen bedienbar sind
(TRBA 250 4.2.3).

Wäsche, die bei Tätigkeiten der Schutzstufe 2 oder 3 anfällt, ist unmittelbar im Arbeits-
bereich in ausreichend widerstandsfähigen und dichten Behältnissen zu sammeln 
(TRBA 250 7.2.1– 7.2.1.3). Falls größere Mengen gefüllter Wäschesäcke nach Abschnitt 7.2.1
vorübergehend gelagert werden müssen, sind hierfür ein besonderer Raum oder ein
Behälter, der feucht zu reinigen und zu desinfizieren ist, zur Verfügung zu stellen 
(TRBA 250 7.2.2).

Siehe auch: „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen im Rettungsdienst“ 
(GUV-R 2106)

Sollte die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) des Personals nicht durch eine gewerb-
liche Wäscherei gewaschen und wiederaufbereitet werden, sondern durch das Personal
in der Rettungswache, so sind zwingend die Vorgaben des RKI zu erfüllen (Richtlinie für
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention Ziffer 4.4.3 und 6.4 „Anforderungen der
Hygiene an die Wäsche aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes, die Wäscherei und
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den Waschvorgang und Bedingungen für die Vergabe von Wäsche an gewerbliche 
Wäschereien“).

Für alle Arbeitsbereiche sind entsprechend der Infektionsgefährdung Maßnahmen zur
Desinfektion, Reinigung und ggf. Sterilisation sowie zur Ver- und Entsorgung schriftlich
festzulegen (Hygieneplan/Hautschutzplan) und zu überwachen.

15.4 Personelle Maßnahmen

Tätigkeiten auf einer Rettungswache dürfen nur Personen übertragen werden, die eine
abgeschlossene Ausbildung in Berufen des Gesundheitswesens haben oder die von einer
fachlich geeigneten Person unterwiesen sind und beaufsichtigt werden.

Für das Personal ist Schutzbekleidung zur Reinigung und Desinfektion der infizierten
Gerätschaften zur Verfügung zu stellen (TRBA 250 4.1.3.1).

Weiterhin ist die für das Personal erforderliche PSA in genügender Anzahl kostenlos zur
Verfügung zustellen (GUV-V A 1). Die Schutzkleidung ist täglich und bei sichtbarer Ver-
schmutzung zu wechseln (RKI-Richtlinie 4.5.3 „Anforderungen der Hygiene an den
Krankentransport einschließlich Rettungstransport in Krankenkraftwagen“). Die Beklei-
dung ist für die Rettungskräfte kostenlos zu reinigen, zu desinfizieren und in Stand zu
halten (TRBA 250 4.1.3).

Reinigungs- und Desinfektionsraum Schutzbekleidung zur Reinigung und Desinfektion
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16 Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk (THW)

Die Konzeption der THW-Unterkünfte ist im jeweils geltenden Musterraumbedarfsplan
und in der THW-Musterplanung für Ortsverbände niedergelegt. Diese enthält die für
das THW anzuwendenden Vorgaben und Grundlagen. Nachfolgend sind die wichtigsten
Ergänzungen zum allgemeinen Teil dieser GUV-I aufgeführt. 

16.1 PKW-Stellplätze

Die Anzahl der für die Unterkunft vorzuhaltenden PKW-Stellplätze für die privaten PKW
der OV-Mitglieder ist im Musterraumbedarfsplan für Ortsverbände geregelt. Danach
richtet sich die Anzahl der Stellplätze nach der jeweils gültigen Bauvorschrift des Landes/
der Kommune. Sollte dies dort nicht geregelt sein, so sind im Musterraumbedarfsplan
für die Ortsverbände nach deren Größe gestaffelte Richtwerte für die Anzahl von Park-
plätzen enthalten.

16.2 Dieselmotor-Emissionen – Absaugung 

Die THW-Musterplanung sieht bei Neubauten für die Fahrzeughalle eine Abgasabsau-
gung an der Entstehungsstelle und eine zentrale Druckluftversorgung vor. Bei Bestands-
liegenschaften sind auf den Einzelfall abgestellte Maßnahmen zu treffen, um die Gefahren
der Dieselmotor-Emissionen (DME) abzuwenden. Werden DME nicht an der Austritts-
stelle abgesaugt, muss durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass die
Helfer nicht durch DME gefährdet werden. Dies kann z.B. durch technische und organi-
satorische Maßnahmen, die wirksam ausschließen, dass Helfer sich in DME-belasteten
Bereichen umkleiden oder die Fahrzeuge besteigen müssen, erreicht werden. Eine 
Kontamination der Fahrzeughalle mit DME wird damit nicht verhindert.

16.3 Tore

Die THW-Musterplanung sieht weiterhin Schlupftüren ohne Stolperstelle mit einer freien
Durchgangshöhe von mind. 2 m in den Toren vor. Konstruktionsbedingte Stolperstellen
bei Bestandsbauten sind mit gelb-schwarzen Sicherheitskennzeichnungen zu versehen.
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16.4 Sozialräume 

Im Musterraumbedarfsplan wird nach Verwaltungsgebäudetypen getrennt die Art und
die Größe der Räume für THW-Ortsverbandsunterkünfte beschrieben und festgelegt. 

16.5 Kraftstoffe 

Die Lagerung von Kraftstoffen außerhalb der Fahrzeuge erfolgt in einem gesonderten
Betriebsstofflager außerhalb der Fahrzeughalle. 

Die Kennzeichnung der Behältnisse (Kanister, Fässer etc.) erfolgt bedarfsgerecht nach
den Gefahrstoff- und Gefahrgutvorschriften.

16.6 Gemeinschaftsverpflegung 

Die Minimalanforderungen an THW-Küchen in den Standorten sind im Extranet der
Bundesanstalt THW hinterlegt und in die Musterplanung eingeflossen.

Siehe auch: „Arbeiten in Küchenbetrieben“ (GUV-R 111)
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17 Stützpunkte an und auf dem Wasser

17.1 Steg- und Slipanlagen/Zuwege zum Wasser

Geeignete Rettungsmittel (z.B. Auftriebskörper mit Leine) sollten deutlich sichtbar und
frei zugänglich vorhanden sein.

Ein- und Ausstiegshilfen sollten direkt an bzw. in unmittelbarer Nähe der Anlage instal-
liert sein.

Die baulichen Anlagen sollten grundsätzlich gegen unbefugtes Betreten bzw. behinderndes
Parken gesichert sein.

Absturzsicherungen an Stellen, die nicht dem An- und Ablegen dienen, werden emp-
fohlen.

Auf Verrottungsbeständigkeit/Haltbarkeit von Baumaterialien mit (See-) Wasserkontakt
sowie deren regelmäßige Kontrolle ist zu achten.

Rutschgefahr in Nassbereichen sollte durch technische Maßnahmen (z.B. Riffelung, Auf-
rauung, Gripp, Handläufe) entsprechend der Nutzung (z.B. Barfuß, Stiefel etc.) mini-
miert werden.

Festmacher (z.B. Poller, Klampen) sind durch Kennzeichnung (z.B. gelbe Lackierung) als
Stolpergefahr sichtbar zu machen.

Auf Unfallgefahren bei höhenvariablen (schwimmenden) Steganlagen (Quetschungs-
gefahr bei Wellengang) ist hinzuweisen.
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Treppenanlagen sollten mit Handlauf versehen werden.

Die Anlagen sind für das Arbeiten bei Dunkelheit ausreichend und sicher zu beleuchten
(siehe Kapitel 1.6).

Im Winterbetrieb sind die Anlagen regelmäßig auf frostbedingte Schäden zu überprüfen.

Vor Wiederaufnahme des Sommerbetriebes sind die Anlagen auf ggf. erfolgte Schäden
(z.B. nach Eisgang) zu kontrollieren und in Stand zu setzen.

17.2 Anlagen zum Wassern von Wasserfahrzeugen

Rutschgefahr ist durch geeignete bauliche Maßnahmen (z.B. Abflussrillen o.ä.) zu mini-
mieren. Hierzu gehört auch die regelmäßige Überprüfung bzw. Säuberung (z.B. bei
Veralgung).

Bei Installation und Umgang mit Winden, Winsch- und Krananlagen sind folgende 
Vorschriften zu beachten:

– UVV „Winden, Hub- und Zuggeräte“ (GUV-V D 8),

– UVV „Krane“ (GUV-V D 6).

Auf ausreichend dimensionierte Rangier- und Abstellflächen (Trailerbetrieb) ist zu achten.

Ausreichend dimensionierte Anlage zum Wassern kleiner Boote
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17.3 Aufbau und Betrieb von Aussichtspositionen (Beobachtungstürme,
Balkone etc.)

Aussichtspositionen müssen der Arbeitsstättenverordnung und den einschlägigen 
Landesbaubestimmungen entsprechen. Sie müssen standsicher, schnell und sicher zu
verlassen und gegen Absturz geschützt sein.

Darüber hinaus sind die eingesetzten Personen gegen Witterungseinflüsse (z.B. Sonnen-
einstrahlung, Wind, Regen, Kälte) zu schützen.

17.4 Anlagen zur Signalgebung (Flaggenmasten etc.)

Masten die der Signalgebung dienen, müssen ausreichend dimensioniert und fest 
verankert sein, um insbesondere erhöhtem Winddruck bei aufgezogenen Flaggen 
(Getakelter Mast!) widerstehen zu können. Die Standfestigkeit ist regelmäßig zu 
überprüfen.

Aussichtspositionen können baulich unterschiedlich ausgeführt sein.
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17.5 Elektrische Anlagen in Wassernähe

Installation und Umgang mit elektrischen Anlagen in Wassernähe hat gemäß der UVV
„Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (GUV-V A 3) zu erfolgen. Ggf. auftretende hohe
Wasserstände sind hierbei zu berücksichtigen.

In überschwemmungsgefährdeten Bereichen sind Anlagen nach einem diesbezüglichen
Schadensereignis erst nach Prüfung durch eine Elektrofachkraft gemäß der UVV „Elek-
trische Anlagen und Betriebsmittel“ (GUV-V A 3) wieder in Betrieb zu nehmen.
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18 Ausbildungs- und Schulungsstätten

Für die vielfach neu entstehenden so genannten „San-Arenen“ müssen individuelle 
Gefährdungsbeurteilungen erstellt werden.

Ausbildungs- und Schulungsstätten unterliegen generell den Anforderungen der Arbeits-
stättenverordnung, den jeweiligen Landesbauordnungen bzw. Versammlungsstättenver-
ordnungen.

Auszug aus „Bildungseinrichtungen – sicher, gesund und erfolgreich“
(BGI 5038) – Herausgeber: Verwaltungs-Berufsgenossenschaft

18.1 Bildungsräume und Bildungsbereiche 

Die Räume der Bildungseinrichtung sollen ausreichende Grundflächen und Höhen 
haben. Dabei sind unter anderem zu berücksichtigen: 

– die Anzahl der Teilnehmer/Auszubildenden,

– die Art der Bildungsprozesse,

– die Verkehrswege,

– die benötigten Lagerflächen,

– die Bildungseinrichtungen und Arbeitsmittel.

Zu empfehlen sind folgende Raumhöhen:

Sichere Fußböden sind eben, haben keine Stolperstellen (≥ als 4 mm) und sind leicht
zu reinigen. Sie sind entsprechend der Nutzung und den Anforderungen sowie rutsch-
hemmend und trittsicher ausgeführt.

Siehe auch:

– „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“ (GUV-R 181), 

– VBG-Information „Sicherheitsgerechte Gestaltung von Verkehrswegen, Fußböden
und Treppen“.

bei ≤ 50 m2 ≥ 2,50 m hoch

bei > 50 m2 ≥ 2,75 m hoch

bei > 100 m2 ≥ 3,00 m hoch

bei > 2 000 m2 ≥ 3,25 m hoch
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18.2 Türen, Fenster, Wände 

Türen zu Räumen sollen so ausgeführt und angeordnet sein, dass Teilnehmer/Auszu-
bildende nicht gefährdet werden, z.B.:

– ausreichend breit und abgestimmt auf die Verkehrswege,

– lichte Mindesthöhe 2,0 m, 

– Türen ragen in der Endstellung, einschließlich Türgriff, maximal 0,2 m 
in den Fluchtweg hinein.

Fenster sind so zu gestalten, dass sie beim Öffnen und Schließen sowie in geöffnetem
Zustand Teilnehmer/Auszubildende nicht gefährden, z.B.: 

– sind Kipp- und Schwingflügel gegen Herabfallen gesichert,

– sollen Fenster nicht in Verkehrswege hinein ragen.

Fenster sind entsprechend der Nutzung in der Bildungseinrichtung sicher ausgeführt, z.B.:

– für Räume mit einer Grundfläche bis zu 600 m2 soll die Gesamtfläche der Sicht-
verbindungen 1/10 der Raumgrundfläche betragen (ab 600 m2 1/100);

– die Breite des durchsichtigen Teils des Fensters soll mindestens 1,0 m betragen, 
die Höhe mindestens 1,25 m

(andere Maße entsprechend den Raummaßen beachten – siehe zum Beispiel ASR 7/1
oder DIN 5 034-1 Tageslicht in Innenräumen).

Arbeits- und Bildungsräume besitzen eine Sichtverbindung nach außen.

Griffe, Hebel und Schlösser sind so beschaffen und angeordnet, dass durch bestimmungs-
gemäßen Gebrauch Gefährdungen für Teilnehmer/Auszubildende vermieden werden –
z.B. sollen Griffe und Hebel abgerundet und mit einem Abstand von mindestens 25 mm
zur Gegenschließkante angeordnet sein.

Lichtdurchlässige Türen und Wände müssen im Bereich von Arbeitsplätzen und von 
Verkehrswegen aus bruchsicheren Werkstoffen bestehen oder so abgeschirmt sein, dass
Personen nicht mit der Glasfläche in Berührung kommen und beim Zersplittern verletzt
werden können. 
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– Bruchsichere Werkstoffe sind zum Beispiel Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder
Verbund-Sicherheitsglas (VSG). 

– Abschirmung kann zum Beispiel durch mindestens 1,0 m hohe Umwehrungen, 
mindestens 0,2 m vor den Verglasungen oder die Verglasungen hinter bepflanzten
Schutzzonen gewährleistet werden.

Verglasungen und sonstige lichtdurchlässige Flächen sind für Teilnehmer leicht und
deutlich erkennbar, durch z.B.:

– Aufkleber, Ätzungen, Aufschriften,

– sonstige Verzierungen,

– Querriegel,

– Verwendung von Dekorationen oder

– Farbgebung der Glasflächen.

18.3 Einrichtungsgegenstände 

Kanten, Ecken und Haken von Einrichtungsgegenständen in Aufenthaltsbereichen/
Bildungsräumen sollen bis zu einer Höhe von 2,0 m ab Oberkante Standfläche so aus-
gebildet oder gesichert sein, dass Verletzungsgefahren für Teilnehmer/Auszubildende
vermieden werden – zum Beispiel sollen Kanten, Ecken und Haken von festen und 
beweglichen Einrichtungsgegenständen entweder gerundet (Radius ≥ 2 mm) oder ent-
sprechend gephast sein.

Verglasungen in Einrichtungsgegenständen müssen bruchsicher ausgeführt sein.

Sichere Garderobenhaken sind gerundet ausgeführt, klappbar oder abgeschirmt.

18.4 Raumklima

Die Klimafaktoren der Räume der Bildungseinrichtung – Temperatur, Luftfeuchte und
Luftgeschwindigkeit, Wärmestrahlung – sollten auf die Bildungsaufgabe abgestimmt
sein. Allgemein gültige Werte für Klimafaktoren lassen sich nur schwer benennen, da
das Klima, in dem ein Mensch sich wohlfühlt, von vielen Faktoren wie Geschlecht, Alter,
Bekleidung, körperlicher und seelischer Verfassung oder dem jeweiligen Aktivitätsgrad
abhängt.
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Als Rahmenwerte gelten unter anderem:

– Die Raumtemperatur soll der Bildungssituation angemessen sein. Bei hohen Außen-
temperaturen kann die Raumtemperatur höher sein, sie sollte jedoch (ab Außen-
temperaturen von 30° C) stets 6 °C unter der Außentemperatur liegen. 

– Die Raumtemperatur ist die Lufttemperatur in der Mitte eines Raumes und wird in
einer Höhe von 0,75 m über dem Fußboden gemessen.

– Die relative Luftfeuchte liegt im Bereich von 30 Prozent bis 65 Prozent. Eine relative
Luftfeuchte von circa 50 Prozent ist empfehlenswert; dabei werden auch elektrosta-
tische Aufladungen weitgehend vermieden.

– Zugluft sollte vermieden werden.

Zur Realisierung eines leistungsfördernden Raumklimas sind folgende Maßnahmen zu
empfehlen:

– Geeignete Blend- und Wärmeschutzvorrichtungen gegen Sonneneinstrahlung 
sollen vorhanden sein.

– Die Luftqualität in den Bildungsräumen soll der Außenluftqualität entsprechen –
zum Beispiel regelmäßig lüften (Stoßlüftung – teilweises Öffnen der Fenster).

Siehe auch: „Sonnenschutz im Büro“ (BGI 827)

18.5 Licht

Die Beleuchtung soll folgende Gütemerkmale erfüllen: 

– starke Schatten vermeiden, 

– ausreichende Beleuchtungsstärke, 

– in Ausbildungsräumen nur Leuchten einer Lichtfarbe verwenden, 

– Blendung begrenzen, 

– Stroboskopeffekt vermeiden, 

– harmonische Helligkeitsverteilung.

Für die Beleuchtungsanlage soll ein Wartungsplan erstellt werden, in dem die zeit-
lichen Intervalle zur Überprüfung der Wartungswerte, für die Reinigung und den Aus-
tausch von Lampen sowie die Renovierung der Raumoberflächen festgelegt sind.
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Siehe auch: 

– DIN 5 035 T1-7 „Beleuchtung mit künstlichem Licht“,

– DIN EN 12 464-T1 „Beleuchtung von Arbeitsstätten; 
Arbeitsstätten in Innenräumen“,

– „Beleuchtung und Büro“ (BGI 865).

18.6 Toilettenanlagen

Schulungsräume, die medizinischen Einrichtungen angeschlossen sind (z.B. Rettungs-
wache) und dem Zweck der allgemeinen Ausbildung dienen, müssen eigene, vom 
regulären Dienstbetrieb getrennte Toilettenanlagen haben.

Siehe auch: TRBA 250/GUV-R 250
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19 Sanitätsdienst

Hinsichtlich hygienischer Anforderungen und Lagerung (z.B. medizinisches Gebrauchs-
material und Verbrauchsmaterial) gelten die gleichen Bedingungen wie bei Punkt 15.
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20 Verpflegungseinheiten

20.1 Eigenbedarf

Die so genannten Teeküchen unterliegen hinsichtlich der gesetzlichen Anforderungen
lediglich der Arbeitsstättenverordnung und den jeweiligen Landesbauordnungen.

20.2 Gemeinschaftsverpflegung

Sofern Gemeinschaftsverpflegung (auch unentgeltlich) angeboten wird, gelten 
zusätzlich:

– die Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV),

– das darin vorgeschriebene HACCP-Konzept, sowie die 

– GUV-Regel „Arbeiten in Küchenbetrieben“ (GUV-R 111).

[Das Hazard Analysis and Critical Control Point-Konzept (abgekürzt: HACCP-Konzept,
deutsch: Gefährdungsanalyse und kritische Lenkungspunkte) ist ein vorbeugendes 
System, das die Sicherheit von Lebensmitteln und Verbrauchern gewährleisten soll.]
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21 Rettungshundestaffeln

21.1 Hundezwinger, Hundeboxen

Hier können Gefährdungen für Versicherte vorhanden sein, z.B.:

– Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und evtl. beschädigte Zäune,

– Mangelnde Sauberkeit in den Zwingern (z.B. Kot, Flöhe, Würmer, 
Essensreste usw.),

– Transport-Boxen die gestapelt und nicht fixiert sind, können umfallen oder
herunterfallen, wenn Tiere darin herum springen.

Beschädigungen an Zwinger und Einrichtungen durch Hunde sollten sofort repariert
werden.

Die Zwinger müssen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden.

Um einer Übertragung von Infektionskrankheiten, Parasiten und Zoonosen auf Versicherte
vorzubeugen, sollen Hunde geimpft sein (z.B. gegen Staupe, Parvovirose, Leptospirose,
Tollwut und HCC). Impfungen müssen regelmäßig aufgefrischt werden um ihre Wirkung
zu erhalten. Bei der baulichen Auslegung der Hundezwinger sollen klimatische Einflüsse
(z.B. Sonne, Kälte) beschränkt werden. In unmittelbarer Nähe sollte sich ein Wasseran-
schluss befinden.

Transport-Boxen sollten mit einer Betriebsanweisung zu Umgang, Transport und Fixie-
rung beim Transport beschriftet sein.

Siehe auch:

– Tierseuchengesetz

– Hundehalterverordnungen/Hundeverordnungen der Länder

– Gefahrhundegesetz
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21.2 Unterkunft

Gefährdungen können z.B. entstehen durch:

– Bissverletzungen bei Übungen und Prüfungen, 
z.B. durch das Trennen von rivalisierenden Tieren,

– mangelnde Sauberkeit.

Es hat sich bewährt, einen Hygieneplan für den Stützpunkt, der Zeitpunkt und Umfang
von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, sowie die Verantwortlichkeit beschreibt,
aufzustellen.

Ein geeigneter Maulkorb sollte für Situationen, in welchen Bissreaktionen auftreten
können, benutzt werden.

21.3 Trainingsgeräte

Trainingsgeräte sollen so beschaffen sein, dass Verletzungen durch scharfe Kanten, 
Nägel usw. sicher verhindert werden. 

Insbesondere ist zu beachten, dass

– Geräte nicht zusammenbrechen bzw. den Lasten nicht Stand halten 
(ausreichende Statik),

– Geräte standfest bzw. richtig verankert sind,

– die Gefahr des Abrutschens oder Stürzens bei Nässe und Eis 
erheblich erhöht ist,

– ggf. eine Technische Abnahme und regelmäßige Kontrollen durch 
Sachkundige erfolgt,

– der Untergrund rutschfest, sowie frei von Unebenheiten und ohne 
Stolperstellen ist.

Siehe auch: jeweilige Landesbauordnung
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21.4 Trümmergelände

Werden Trümmergelände angelegt oder benutzt, bestehen Gefahren durch z.B.:

– Einsturzgefahr bei Abrissgebäuden mit unklarer Statik,

– Splitter, scharfe Gegenstände im Trümmerbereich,

– Stolpern, Ausrutschen, Stürzen im unwegsamen Gelände,

– Absturz,

– Abrutschen, insbesondere bei Nässe, Eis und Schnee,

– Augenverletzungen durch Funken, Staub u.a.,

– verschüttet, eingeklemmt werden durch nachrutschende Teile, Erdmassen,

– noch angeschlossene/vorhandene Medien (z.B. Strom, Gas, chemische/
biologische Stoffe) bei Abrissgebäuden.

Sicheres Üben im Trümmergelände bedeutet, dass z.B.:

– das Gelände durch Sachkundige freigegeben und überwacht wird (z.B. Statik),

– wo nötig, geeignete PSA gegen Absturz benutzt wird,

– geeignete Schutzbekleidung (Kopf-, Augen-, Hand- und eventuell Mundschutz) 
verwendet wird,

– geeignetes Schuhwerk getragen wird,

– Übungen abgebrochen werden, wenn eine Gefährdung ersichtlich ist 
(z.B. Einbruch der Dunkelheit, spontane Änderung der Statik etc.),

– ggf. Anweisungen zum Verhalten während des Aufenthaltes im Trümmergelände 
erstellt werden,

– die Möglichkeit der Kommunikation zu anderen Gruppenmitgliedern geschaffen 
und erhalten wird.

Siehe auch: jeweilige Landesbauordnung
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22 Schlauchpflegeanlagen

Im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gehört zur sicheren Schlauchpflege
auch die ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze und Einrichtungen zur Schlauch-
pflege. Für den Neubau von Schlauchpflegeeinrichtungen sind insbesondere die 
Planungsgrundlagen nach DIN 14 092 Teil 3 „Feuerwehrturm, Übungswand“ und Teil 6
„Schlauchpflegewerkstätten“ anzuwenden. Für bestehende Anlagen gelten Mindestan-
forderungen, die nicht unterschritten werden dürfen. 

Schlauchpflegeanlagen müssen so gestaltet und eingerichtet sein, dass Gefährdungen,
u.a. beim Umgang mit Schläuchen, durch herabfallende Gegenstände und durch Nässe
vermieden werden. 

Dass dies nicht überall der Fall ist, zeigen folgende Unfallbeispiele: 

„… auf dem glatten Boden in der Schlauchwäsche ausgerutscht und gestürzt.“ 

„… von einem herunterfallenden Schlauch am Kopf getroffen worden.“ 

„Am Windenaggregat im Kopf eines Schlauchturmes mussten Wartungsarbeiten durchge-
führt werden. Im abgesperrten Bereich um das Windenaggregat herum waren keine 
gesicherten Standplätze vorhanden. Darum wurden die Wartungsarbeiten von einer Bohle
vor dem Luftschachtgitter aus durchgeführt. Die Rettungskraft, die die Arbeiten durchführte,
stürzte von der Bohle ab und schlug am Boden des Turmes auf einen Abweiser auf. 
Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.“

In Schlauchpflegeanlagen sind u.a. folgende sicherheitstechnische 
Anforderungen zu erfüllen:

22.1 Fußböden in Räumen 

Die Fußböden in Räumen von Schlauchpflegeeinrichtungen sind rutschhemmend 
auszuführen. Der Bodenbelag muss der Bewertungsgruppe R12 gemäß „Merkblatt für
Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“ (GUV-R 181) 
entsprechen.

Fußböden dürfen keine Stolperstellen aufweisen; sie müssen eben ausgeführt sein.

Die Bildung von Wasserlachen muss vermieden sein, d.h. auf den Boden gelangendes
Wasser muss abfließen können.
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Ablauföffnungen, Ablaufrinnen und ähnliche Vertiefungen müssen tritt- und kippsicher
sowie bodengleich abgedeckt sein.

Bei Neubaumaßnahmen müssen Teile von Schlauchpflegeanlagen untereinander
stufenlos miteinander verbunden sein.

22.2 Schlauchanlieferung und Schlauchabholung

Zwischen Fahrzeugen, Transportmitteln für Schläuche und Gebäudeteilen muss auch
hier bei geöffneten Fahrzeugtüren oder -klappen im Stellplatzbereich ein Verkehrsweg
von mindestens 50 cm verbleiben.

22.3 Turm zur Schlauchtrocknung

Arbeitsplätze und Verkehrswege unter oder neben aufgehängten Schläuchen müssen
gegen eventuell herunterfallende Schläuche gesichert sein, z.B. durch:

Trennung der Verkehrswege und Arbeitsplätze vom Gefahrenbereich durch Abschran-
kung, Schutzdächer, die herunterfallende Teile auffangen.

Bedienungselemente von Schlauchaufhängeeinrichtungen müssen so angeordnet sein,
dass Bedienende nicht gefährdet werden, d.h. sich nicht im Fallbereich aufhalten 
müssen.

Als Zugänge zum Arbeitspodest sind Treppen vorzusehen.

Steigleitern in Türmen sind nur zulässig, wenn:

– der Einbau einer Treppe betrieblich nicht möglich ist, 

– der Einbau wegen der geringen Unfallgefahr nicht notwendig ist. 

Geringe Unfallgefahr liegt z.B. vor, wenn eine Steigleiter nur zu Kontroll- und
Wartungszwecken benutzt wird. Höhere Unfallgefahren bestehen z.B. dann, wenn das
Besteigen des Turmes zum Ein- und Aushängen der Schläuche erforderlich ist. 
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Steigleitern müssen:

– bei möglichen Absturzhöhen von mehr als 5 m mit Einrichtungen zum Schutz
gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein, z.B. mit Rückenschutz, beginnend in
3 m Höhe,

– bei mehr als 10 m Absturzhöhe mit Einrichtungen ausgerüstet sein, die den Einsatz
von Steigschutz ermöglichen,

– in Abständen von höchstens 10 m Ruhebühnen haben,

– an ihrer Austrittsstelle eine Haltevorrichtung sowie eine Absturzsicherung, 
z.B. Schwingtür, Bügel, zwischen Arbeitsplattform und der Steigleiter haben.

22.4 Aufhängeeinrichtung

Es ist davon auszugehen, dass die Maschinerie am Kopf eines Schlauchtrockenturmes
regelmäßig zu Wartungs- und Reparaturzwecken sowie zur Beseitigung von Störungen
begangen werden muss.

Bereits bei der Rohbauplanung muss das Fabrikat des Schlauchaufzuges bekannt sein,
da die Abmessungen wesentlich von der Konstruktion der Aufhängeanlage und der
Anzahl der gleichzeitig zu trocknenden Schläuche abhängen.

Bei der Gebäude- und Aufzugsplanung ist auf gute Erreichbarkeit der Aufhängungs-
und Antriebselemente zu achten.

Es ist für sichere Standflächen zu sorgen. Die Verwendung von Sicherheitsgeschirren
soll nur in Ausnahmefällen zugelassen werden.

Für die Aufhängeanlage selbst sind u.a. die Anforderungen nach der

— UVV „Winden, Hub- und Zuggeräte“ (GUV-V D 8)

– sowie die Regeln für das „Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im 
Hebezeugbetrieb“ (GUV-R 500, Kapitel 2.8) 

zu erfüllen.
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23 Verwaltung

Büro- und Verwaltungsarbeiten finden sich in jeder Branche. Leider wird das Gefähr-
dungspotential für die dort Beschäftigten häufig unterschätzt, wenn nicht sogar
belächelt. Aber die Arbeitsunfallzahlen und Krankheitstage der Mitarbeiter sprechen 
eine deutliche Sprache. Bei der Betrachtung der Unfallverteilung nach Betriebsarten
liegt der Bürobereich an zweiter Stelle – nach dem Gesundheitsdienst, gefolgt von den
Hilfeleistungsunternehmen. Dabei liegen die Stolper- und Sturzunfälle an erster Stelle.
Bezüglich der Erkrankung der Verwaltungsmitarbeiter stellen sich die Muskel- und 
Skeletterkrankungen als Spitzenreiter dar. Aus diesem Grund ist die ergonomische und
sichere Gestaltung des Verwaltungsbereiches ein wichtiger Punkt im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. 

23.1 Arbeitsraum

Arbeitsräume müssen entsprechend der anwesenden Personen über eine ausreichend
große Grundfläche und lichte Höhe verfügen. Als Orientierungshilfe sollten mindestens
8 m2 Grundfläche pro Person und 2,50 m Höhe, herangezogen werden. Bei der Einrich-
tung des Arbeitsraumes sind auch Verkehrswege und Bedienflächen für Büromöbel zu
berücksichtigen (siehe auch DIN 4 543 Teil 1). Siehe auch „Büroraumplanung“ (BGI 5050).

Der Fußboden im Arbeitsraum muss eben und rutschhemmend ausgeführt und frei von
Stolperstellen sein. Lassen sich Stufen oder Schwellen aus baulichen Gründen nicht 
vermeiden, sind diese durch farbliche Gestaltung gut sichtbar zu machen. Stolperstellen
können aber auch durch herumliegende Kabel entstehen. Im günstigsten Fall wird
schon bei der Planung der Kabelanschlüsse die sichere Kabelführung berücksichtigt.
Sind bauliche Anpassungen nicht mehr möglich, ist bei der Aufstellung darauf zu achten,
dass die Kabel sicher verlegt werden. 

Arbeitsräume müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten. Dieser Forderung 
wird durch den Einbau von Fenstern oder Oberlichtern entsprochen. 

23.2 Arbeitsmittel

Ergonomische Anforderungen sowie die Gerätesicherheit des Mobiliars sind bei der
Einrichtung des Arbeitsplatzes ein wichtiger Aspekt. In der Bildschirmarbeitsverordnung
sind die Mindestanforderungen hinsichtlich der Arbeitsumgebung, des Mobiliars und
der eingesetzten Technik sowie dem Zusammenwirken von Mensch und Arbeitsmitteln
festgelegt. 
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Die Tätigkeit der Mitarbeiter muss so organisiert werden, dass die tägliche Arbeit an
Bildschirmgeräten durch andere Tätigkeiten unterbrochen werden kann. Auch bei der
Einrichtung des Arbeitsplatzes kann schon dafür gesorgt werden, dass der Mitarbeiter
zwischen einer Sitz- und Stehhaltung wechseln kann. Geeignete Maßnahmen sind zum
Beispiel ein Stehpult für Telefonate und kleinere Besprechungen oder das Aufstellen
des Druckers/Kopierers in einem Nebenraum. 

Zeichen 

der Prüfstelle
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Anhang 1
Checklisten

Sind den Führungskräften Unternehmer-Pflichten und die damit ver-

bundenen Verantwortungen (schriftlich) übertragen und bekannt?

(§ 13 ArbSchG, § 13 GUV-V A 1, § 14 StGB, §§ 9, 130 OwiG)

Wurden zu den übertragenen Pflichten die notwendigen Kompetenzen

erteilt? (§ 13 GUV-V A 1)

Haben entsprechende Beauftragungen stattgefunden – Brandschutz,

Strahlenschutz, Gebäude, Technik, Sporträume etc.? 

(Jeweilige Verordnung, VStG 9)

Sind die unterstützenden Institutionen wie Betriebsrat, Fachkraft für

Arbeitssicherheit, Betriebsarzt und Unfallversicherungsträger bestellt, 

bekannt und werden sie in die Maßnahmenfestlegung entsprechend 

eingebunden? (§ 3 ArbSchG)

Ist ein Hautschutzplan aufgestellt und allen zugänglich?

Sind Sicherheitsbeauftragte bestellt und werden diese regelmäßig aus-

und fortgebildet? (§ 20 GUV-V A 1)

Werden regelmäßig Betriebsbegehungen durchgeführt? (§§ 3, 6 AsiG)

Werden Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt und aktuell gehalten? 

(§ 5 ArbSchG, § 3 GUV-V A 1)

Werden die notwendigen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen

(z.B. nach G 26.3 für Atemschutzgeräteträger) durchgeführt?

(§ 11 ArbSchG, GUV-V A 4)

Ist die Erste Hilfe organisiert? Ersthelfer ausgebildet, Meldewege 

bekannt, Erste-Hilfe-Material auch außerhalb der Fahrzeuge vorhanden,

Aushang, Dokumentation (§ 10 ArbSchG, GUV-V A 1)

Ist die Abwicklung von Unfallmeldungen organisiert und bekannt? 

(§ 193 SGB 7)

Wird geeignete und ausreichende PSA (für den jeweiligen Anwendungsbe-

reich) zur Verfügung gestellt und diese auch benutzt? (§§ 29, 30 GUV-V A 1)

Werden ortsfeste Anlagen (Tore, Notstromaggregate, Lüftungsanlagen

etc.) in einem Betriebsmittelkataster erfasst, regelmäßig überprüft und

gewartet? (§§ 10, 11 BetrSichV)

Werden ortsveränderliche elektrische Geräte regelmäßig überprüft und

gewartet? (GUV-V A 3)

Frage Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

NeinJa

Organisation

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Nicht
relevant
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Werden alle prüfpflichtigen Arbeits- und Hilfsmittel regelmäßig über-

prüft und das Ergebnis dokumentiert? (§§ 10, 11 BetrSichV)

Sind Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe

vorhanden? (§ 20 GefStoffV, TRGS 555)

Sind Betriebsanweisungen für Maschinen und Geräte vorhanden? 

(Richtlinie 2006/42/EG, Maschinenrichtlinie, 9. GPSGV)

Werden regelmäßig Unterweisungen über mögliche Gefahren und 

Maßnahmen zu ihrer Abwehr durchgeführt und dokumentiert? 

(§ 12 ArbSchG, § 4 GUV-V A 1)

Ist eine Regelung zur Koordination von Fremdarbeiten auf dem

Stützpunkt getroffen? (§ 8 ArbSchG, § 6 GUV-V A 1)

Existiert eine Regelung bezüglich der Einweisung ortsfremder Personen

bzw. neuer Kollegen? (GUV-V A 1, § 12 ArbSchG)

Sind Regale ausreichend befestigt und gekennzeichnet (Tragkraft)?

Werden Aufstiegshilfen (Leitern, Tritte etc.) regelmäßig überprüft? 

(§ 10 BetrSichV, GUV-V D 36)

Existieren ausreichend Brandschutzeinrichtungen und werden diese 

regelmäßig überprüft und gewartet? (§ 10 BetrSichV, GUV-R 133, 

VDMA 24186)

Ist eine Flucht– und Rettungswegkennzeichnung erforderlich bzw. 

vorhanden? (§ 55 ArbStättV)

Ist der Nichtraucherschutz gewährleistet? (§ 5 ArbStättV)

Sind Meldewege und Ansprechpartner für sicherheitstechnische 

Mängel, die man mit eigenen Mitteln nicht beheben kann, bekannt? 

(§ 3 ArbSchG)

Liegen die relevanten UVVen zur Einsicht aus? (§ 12 GUV-V A 1)

Ist der Aushang über den zuständigen Versicherungsträger (GUV-I 8548) 

an geeigneter Stelle ausgehängt? (§ 24 GUV-V A 1)

Werden alle getroffenen Maßnahmen und Anweisungen auf ihre 

Durchführung und Wirksamkeit überprüft und ggf. angepasst? 

(§ 3 ArbSchG)

Frage NeinJa

Fortsetzung Checkliste Organisation

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant
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Sind PKW-Zufahrten und Ausfahrten kreuzungsfrei?

Ist der Fahrweg der Einsatzfahrzeuge breit genug, dass er nicht von 

anderen Verkehrsteilnehmern blockiert wird?

Ist die Ausfahrt auch ohne Ampelregelung sicher (z.B. stark befahrene

Straße; unübersichtliche Ausfahrt)?

Sind die Fußwege der ausgestiegenen Helfer getrennt von den Fahr-

wegen der PKW der ankommenden Helfer?

Ist die Zahl der PKW-Stellplätze mindestens gleich der Zahl der Sitz–

plätze der im Stützpunkt abgestellten Einsatzfahrzeuge?

Gibt es auf Grund vorhandener Gefahrensituationen interne Regelungen

über Zu- und Abfahrten der PKW sowie über deren Abstellung?

Gestaltet sich am Stützpunkt die Anfahrt der Einsatzkräfte und die 

Abfahrt der Einsatzfahrzeuge problemlos und sicher?

Wurden auf Grund bestehender Gefahrensituationen interne Regelungen

über An- und Abfahrt getroffen?

Sind die Außenanlagen ausreichend beleuchtet?

Ist der Stauraum vor dem Stützpunkt:

– mindestens gleich der Stellplatzlänge?

– für ausreichende Achslast befestigt?

– mit einem Gefälle zu einer Ablaufrinne oder -öffnung versehen?

– frei von Gefahrenstellen?

Ist ein Übungshof vorhanden bzw. notwendig?

Ist der Übungshof befestigt, wie der Stauraum (Achslast)?

Hat der Übungshof eine Mindestgröße von 25 m x 10 m?

Werden alle Außenanlagen, die begangen, befahren werden, in 

verkehrssicherem Zustand gehalten (z.B. Winterdienst)?

Von wem?

Frage NeinJa

Außenanlagen

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant
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Schlägt die Eingangstür, sofern sie ein Fluchtweg aus dem Gebäude ist,

in Fluchtrichtung – nach außen – auf?

Ist der Abstreifrost vor der Eingangstür rutschhemmend?

Ist ein vor der Eingangstür vorhandenes Podest mindestens 50 cm tiefer

als die aufgeschlagene Tür? (ASR 17/1)

Ist ein Abstreifer für Feinschmutz innen hinter der Eingangstür eben und

ohne Stolperstelle verlegt und gegen Wegrutschen gesichert?

Ist ein selbstleuchtender Lichtschalter im Eingangsbereich installiert bzw.

das Licht über Bewegungsmelder gesteuert?

Sind eine Notbeleuchtung oder zumindest aufgeladene Handleuchten im

Eingangsbereich vorhanden?

Ist eine Stiefelwäsche im Eingangsbereich der vom Einsatz zurück-

kehrenden Helfer (i.A. in der Fahrzeughalle) vorhanden?

Sind Notausgangstüren von innen jederzeit leicht und ohne Schlüssel 

zu öffnen?

Ist der Eingangsbereich ausreichend ausgeleuchtet?

Frage NeinJa

Eingangsbereich

Ist der Stützpunkt frei von Ausgleichsstufen, Kanten oder Stolperstellen?

Sind vorhandene Ausgleichsstufen mit gelb-schwarzer Warnkennzeich-

nung markiert?

Ist eine selbstleuchtende oder nachleuchtende Rettungswegkennzeich-

nung vorhanden?

Sind ausreichend Feuerlöscher vorhanden und ggf. deren Standorte 

gekennzeichnet? (GUV-R 133)

Ist im gesamten Haus rutschhemmender und leicht zu reinigender Fuß-

bodenbelag vorhanden? (GUV-R 181)

Beträgt die Geländerhöhe 1 m (bei Absturzhöhen bis zu 12 m) und sind 

an den Podesten Fuß- und Knieleisten installiert?

Frage NeinJa

Stützpunkt allgemein

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant
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Sofortiges Handeln ist notwendig!

Haben Treppen mit mehr als 4 Stufen mind. einen Handlauf?

Befindet sich der Handlauf in Abwärtsrichtung auf der rechten Seite?

Haben Treppen ab 1,5 m Breite auf beiden Seiten einen Handlauf?

Haben Durchgänge und Türen eine freie Durchgangshöhe von mindes-

tens 2 m?

Betragen die Verkehrswegbreiten 1 m, mind. jedoch 0,88 m? (ASR 17/1.2)

Haben Türen und Wände bruchsicheres Glas oder ist deren Glasfläche 

(bis auf das obere Drittel in Türen) gegen Eindrücken gesichert?

Frage NeinJa

Fortsetzung Checkliste Stützpunkt allgemein

Sind die Torflügel gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen (Wind), Abstürzen

oder Ausheben gesichert?

Sind Stolpergefahren durch Torfeststeller vermieden?

Wird bei Tordurchfahrten zwischen Einsatzfahrzeugen und Gebäudeteilen

auf jeder Seite ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m einge-

halten?

Wird bei Durchfahrt der Einsatzfahrzeuge zwischen maximaler Höhe des

Fahrzeuges und Torunterkante ein Sicherheitsabstand von mindestens

0,2 m eingehalten?

Ist eine Erweiterung des Durchfahrtprofils durch Umbau möglich, falls 

die o.g. seitlichen Sicherheitsabstände nicht eingehalten sind?

Sind vorhandene Einengungen zunächst mit einer gelb-schwarzen 

Warnkennzeichnung versehen?

Werden Durchfahrten/Tore von Fußgängern als Zugang genutzt?

Sind Schwellen von Schlupftüren gelb-schwarz gekennzeichnet?

Nur ausfüllen beim Vorhandensein kraftbetätigter Tore:

Ist die Torflügelbewegung nur bei geschlossener Schlupftür möglich?

Frage NeinJa

Durchfahrten und Tore

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant
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Sind bei kraftbetätigten Toren Kraft- und Handbetrieb gegeneinander

verriegelbar und ist diese leicht erreichbar?

Sind Quetsch- und Scherstellen an den kraftbetätigten Toren gesichert?

Ist bei ferngesteuerten Toren die Sicherung der Hauptschließkanten 

redundant oder selbsttestend ausgelegt?

Sind bei Falttoren die Sicherheitsabstände der aufgeschlagenen Flügel 

zu festen Teilen der Umgebung vorhanden?

Ist in der Nähe der kraftbetätigten ferngesteuerten Tore eine gut erkenn-

bare und leicht erreichbare Not-Befehlseinrichtung vorhanden?

Frage NeinJa

Fortsetzung Checkliste Durchfahrten und Tore

Ist die Stellplatzzahl für Einsatzfahrzeuge im Stützpunkt ausreichend?

Beträgt der Abstand zwischen Fahrzeugen, Geräten und Gebäudeteilen

bei geöffneten Türen und Klappen mindestens 0,5 m?

Sind die Verkehrswege (auch neben, vor und hinter den Fahrzeugen) 

gekennzeichnet und frei begehbar?

Liegt der Hauptverkehrsweg der Rettungskräfte für den Einsatzfall hinter

den Fahrzeugen?

Sind die Stellplätze der Fahrzeuge auf dem Hallenboden gekennzeichnet?

Liegt die Fahrzeuglängsachse jeweils in Tormitte?

Ist der Stellplatzboden rutschhemmend, schlag- und waschfest? 

(mindestens R 12)

Hat der Stellplatz einen Ablauf zu einem Leichtflüssigkeitsabscheider

(Ölabscheider)?

Wenn Dieselfahrzeuge im Stützpunkt abgestellt sind:

Sind Dieselmotor-Emissionen verhindert oder eingeschränkt 

(z.B. technisch durch Abgasabsaugung)?

Frage NeinJa

Stellplätze

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant
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Ist eine Drucklufterhaltungseinrichtung vorhanden?

Ist die persönliche Schutzausrüstung in einem separaten Raum unter-

gebracht?

Sind Einrichtungen für die Batterieerhaltungsladung vorhanden: Sind sie

aufgehängt und so an die Fahrzeuge geführt, dass keine Stolperstellen

auf dem Boden oder Gefahrstellen durch Anstoßen (Kopf) oder Hängen-

bleiben entstehen?

Ist die Allgemeinbeleuchtung ausreichend?

Ist die Allgemeinbeleuchtung schlagschattenfrei installiert?

Frage NeinJa

Fortsetzung Checkliste Stellplätze

Ist der Bereich unter aufgehängten Schläuchen gegen Zutritt oder gegen

herabfallende Schläuche gesichert?

Ist der Aufstieg (Leitern, Treppen) sicher begehbar? 

Bei nein, was fehlt? (unterstreichen):

– mechanisch einwandfreie Sprossen/Stufen

– Geländer (1 m hoch [ab 12 m Absturzhöhe 1,10 m] mit Knieleiste, 

mit Fußleiste)

– Zwischenpodeste nach max. 5 m oder Steigschutzeinrichtung oder

Rückenschutz ab 3 m Höhe (bis max. 10 m zulässig)

– Steigschutzeinrichtung ab 10 m Absturzhöhe und Ruhebühnen

nach max. 10 m Steighöhe bei Leiterneigungen von mehr als 80° 

gegen die Waagerechte

– Auftritttiefe bei Sprossen mind. 15 cm; Durchmesser der Metall-Rund-

sprossen mind. 2,5 cm

Werden die Schläuche von Hand hochgezogen?

Frage NeinJa

Schlauchturm

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant
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Beim Einsatz von Winden:

Entsprechen die Winden den Anforderungen an handgetriebene Winden

der UVV „Winden, Hub- und Zuggeräte“ GUV-V D 8)?

Sind Rückschlagsicherung der Kurbel, Rücklaufsicherung und Sicherung

gegen freien Fall vorhanden und sind sie so ausgeführt, dass Eingriffe in

Sperrklinken ohne Zuhilfenahme von Werkzeug nicht möglich sind?

Sind abnehmbare Kurbeln gegen Abgleiten oder unbeabsichtigtes 

Abziehen gesichert?

Ist der Standort des Bedieners der Winde sicher?

Ist der Standort gegen herabfallende Schläuche gesichert?

Ist der Standort gegen Absturz des Bedieners gesichert?

Frage NeinJa

Fortsetzung Checkliste Schlauchturm

Werden Gefahrstoffe (z.B. Benzin, Flüssiggas) im Stützpunkt gelagert?

Werden diese Gefahrstoffe in vorgeschriebenen Behältnissen und 

in separaten, dafür eingerichteten Räumen gelagert?

Werden Gefahrstoffe aus Hilfeleistungseinsätzen außerhalb des Stütz-

punktes zwischengelagert?

Sind ausreichend Lagermöglichkeiten für Geräte vorhanden?

Sind die Geräte und Materialien übersichtlich gelagert?

Sind die Lagereinrichtungen ausreichend belastbar und standsicher?

Sind die vorhandenen Werkzeuge und Maschinen einwandfrei?

Sind alle Schutzeinrichtungen daran vorhanden?

Ist die Durchführung des Arbeits- und Werkstättendienstes auf den Kreis

der dafür fachlich geeigneten Personen begrenzt?

Wird im Werkstattbereich auf das Tragen der dafür erforderlichen 

persönlichen Schutzausrüstung geachtet?

Frage NeinJa

Werkstatt/Lager

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant
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Werden entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften 

Erste-Hilfe-Materialien und Handfeuerlöscher bereitgehalten?

Steht für benutzte Putz- und Schmierlappen ein verschließbarer, nicht

brennbarer Abfallbehälter zur Verfügung?

Ist die Tragfähigkeit vorhandener Regale ersichtlich?

Sind Materialien, Kraft- und Arbeitsstoffe übersichtlich und sicherheits-

gerecht gelagert und -ausreichend gekennzeichnet? 

Frage NeinJa

Fortsetzung Checkliste Werkstatt/Lager

Allgemeines

Werden Medikamente nach dem ersten Öffnen mit einem Verfallsdatum

versehen?

Ist ein zugelassener Apotheker verantwortlich benannt und führt die

Fachaufsicht (halbjährl. Kontrolle)?

Wird ein Bestandsverzeichnis/ggf. BTM-Buch geführt?

Sind die Mitarbeiter, die Zugang zu Medikamenten haben, in die

einschlägigen Regelungen zur Anwendung/Lagerung eingewiesen?

Wird nach jeder Nutzung eines Medikamentes geprüft, ob der restliche

Vorrat noch ausreichend ist? Wird ggf. sichergestellt, dass zur Neige 

gehende Medikamente nachbestellt werden?

Werden Verfalldaten regelmäßig kontrolliert?

Wird vor jeder Medikamentengabe kontrolliert, ob sich die Substanz

verändert hat? Also ob die Arznei etwa Flocken gebildet hat oder sonder-

bar riecht?

Sind die Beipackzettel jederzeit zugänglich?

Lagerung von Medikamenten

Ist der Medikamentenschrank immer abgeschlossen?

Kriterium NeinJa

Medikamente

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant
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Werden feuergefährliche Stoffe sicher (also kühl) gelagert?

Werden die Informationen des Beipackzettels genutzt, um Medikamente

korrekt zu lagern? 

Werden Medikamente je nach Eigenart korrekt horizontal stehend bzw.

vertikal liegend gelagert?

Problemfall Kühlung

Ist sichergestellt, dass Medikamente nicht irrtümlicherweise einfrieren

können (etwa bei Lagerung zu nahe an der Innenwand des Kühlschranks)?

Wird die Temperatur des Kühlschranks regelmäßig mit einem eigenen

Thermometer kontrolliert und die Ergebnisse dokumentiert?

Werden bei kühl zu lagernden Medikamenten nur die jeweils benötigte

Menge vom Gesamtbestand entnommen und der Rest sofort wieder in

den Kühlschrank gestellt?

Werden abgelaufene oder verschmutzte Medikamente fachgerecht entsorgt?

Betäubungsmittel (BTM)

Werden alle Betäubungsmittel in einem per Sicherheitsschloss gesicherten

Schrank aufbewahrt?

Befindet sich der Schlüssel für den Schrank mit den Betäubungsmitteln

bei der verantwortlichen Person?

Ist sichergestellt, dass der BTM-Bestand regelmäßig erfasst und 

dokumentiert wird?

Wird die Anwendung der BTM rechtssicher dokumentiert (inkl. Patienten-

daten, Bez. des Arzneimittels, Dosis, Eingang, Ausgang, aktueller

Bestand usw.)? 

Werden die Aufzeichnungen über die BTM mindestens drei Jahre lang

archiviert?

Ist sichergestellt, dass beim Umgang mit BTM nicht lediglich Hand-

zeichen, sondern komplette Unterschriften genutzt werden?

Wird der Verlust von Medikamenten (z.B. Zerbrechen von Ampullen) 

fachgerecht dokumentiert?

Wird die Gabe von Medikamenten insgesamt rückverfolgbar dokumentiert?

Kriterium NeinJa

Fortsetzung Checkliste Medikamente

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant
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Sind Rettungsmittel in Wassernähe vorhanden und einsatzbereit?

Sind Ein- und Ausstiegshilfen vorhanden und funktionstüchtig?

Sind Absturzsicherungen am Steg vorhanden und unbeschädigt?

Ist der Steg gegen unbefugtes Betreten gesichert?

Sind Maßnahmen gegen das Ausrutschen an Slipstellen getroffen 

worden?

Sind Stolperstellen (z.B. Poller, Klampen) gekennzeichnet?

Ist die elektrische Anlage nach Überflutung durch eine Fachkraft 

gewartet und wieder in Stand gesetzt worden?

Sind Beleuchtung und elektrische Anlagen funktionsfähig und sicher?

(Sichtprüfung)

Sind Aussichtspositionen stand- und absturzsicher?

Sind Flaggen- und Signalmasten standsicher?

Ist ausreichend Wetterschutzkleidung für Mitarbeiter vorhanden und 

einsatzfähig?

Sind ausreichend Schwimmwesten für Mitarbeiter vorhanden und funk-

tionsfähig? (TÜV Siegel, protokollierte Sichtprüfung)

Sind Stege und Slipstellen nach Eisgang auf Sicherheit geprüft?

Sind witterungsbedingte Veränderungen festzustellen, die Material-

reparatur oder Materialersatz notwendig machen?

(verwitterte Holzplanken, Rostansatz, schwergängige Scharniere)

Ist bei temporär genutzten Anlagen (Stationen) Wassereinbruch oder

Schimmelansatz festzustellen. (Wasser-, Abwasserleitungen, Regen-

weiterleitung)

Sind Schilder deutlich lesbar?

(keine verwitterte Schrift und/oder Symbole)

Können Rettungsmittel und Schilder erkannt werden und sind sie vor

verdeckendem Bewuchs geschützt.

Hat sich das Verhalten der Besucher verändert, müssen Schilder und 

Rettungsmittel neu positioniert werden?

Frage NeinJa

Wasserrettung

Sofortiges Handeln ist notwendig!

Mangel wird
abgestellt bis

spätestens

Nicht
relevant
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Anhang 2
Rahmenempfehlung des Deutschen Roten Kreuzes
für die Planung und Errichtung von Rettungswachen

1)

Grundlage dieser Rahmenempfehlung und damit für die Beschreibung geeigneter
Rettungswachen sind die neue Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

2)
und die noch 

geltenden Arbeitsstättenrichtlinien (ASR).

Die neue Arbeitsstättenverordnung enthält Schutzziele und allgemein gehaltene 
Anforderungen, aber keine detaillierten Verhaltensvorschriften mehr. Konkrete Anforde-
rungen an das Errichten und Betreiben von Arbeitsstätten werden in der novellierten
Arbeitsstättenverordnung nur dann vorgenommen, wenn dadurch besondere Gefähr-
dungen für die Beschäftigten vermieden oder Fehlentwicklungen später nicht mehr
korrigiert werden können, z.B. in der Bauphase bei den Abmessungen von Räumen.

Die Verordnung regelt auch, dass die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) bis zur Überarbei-
tung durch den zukünftigen Ausschuss für Arbeitsstätten und der Bekanntmachung ent-
sprechender Regeln weiter gelten, längstens jedoch für den Zeitraum von 6 Jahren nach
Inkrafttreten der Verordnung.

Die Planungsgrößen wurden auf die Anzahl der regelmäßig auf der Rettungswache ein-
gesetzten Mitarbeiter im Rettungsdienst abgestellt. Dabei dient die Anzahl der Fahrzeu-
ge als Hilfsgröße, da eine logische Zweckbeziehung zwischen der Zahl der Krankenkraft-
wagen sowie der Personalstärke auf der Rettungswache besteht.

Im Folgenden werden auf Grund vielfacher praktischer Erfahrungen vor Ort Muster von
Rettungswachen beschrieben, die den gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen
Vorgaben entsprechen und die auch unter sozialen Aspekten die Belange der Arbeitneh-
mer angemessen berücksichtigen. Dabei wird – bezogen auf die Planung – von Neubau-
ten ausgegangen. Die Nomenklatur erfolgt gemäß der Arbeitsstättenverordnung.

1) erarbeitet mit fachlicher Unterstützung der Unfallkasse des Bundes (UK-Bund) als zuständige Berufs-

genossenschaft für den Rettungsdienst im DRK

2) Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) vom 12. August 2004, BGBl. I S. 2197

3) Krankenkraftwagen = Krankentransportwagen, Rettungswagen und Notarztwagen nach DIN EN 1 789; 

personelle Besetzung gemäß Landesrecht

4) Fläche analog FORPLAN Dr. Schmiedel 2004

5) auf Grund der zu erwartenden Störeinflüsse ist ein gesonderter Dienstraum erforderlich, um z.B. die Einsatz-

nachbearbeitung mittels EDV durchzuführen; daneben kann er zur Durchführung sensibler administrativer

Aufgaben (z.B. Dienstplangestaltung, Personalgespräche [auch fernmündlich]) dienen

6) aus arbeitsmedizinischer Sicht ist es besonders aus hygienischen Gründen sinnvoll, den Aufenthaltsraum

von den Ruheräumen zu trennen

7) sollte die Fahrzeugbesatzung regelmäßig auch in den Nachtstunden mehr als 2 Rettungsdienstmitarbeiter

umfassen (z.B. Praktikant), ist die Anzahl der Bereitschafts- (Ruhe-) Räume entsprechend zu erhöhen bzw.

die Raumgröße anzupassen
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A) Kleine Rettungswache

Annahme: 2 Rettungsdienstmitarbeiter Dienst rund-um-die-Uhr (24 Std./Tag)
2 Rettungsdienstmitarbeiter im Tagesdienst
2 planmäßig eingesetzte Krankenkraftwagen

3)

Räume Anzahl/Fläche/Besonderheiten

Pausen-(Aufenthalts-)Raum 1/mind. 25 m2/als Kombination von Pausenraum und Teeküche
4)

Arbeits-(Dienst-)Raum 1/mind. 8 m2/zur Durchführung von administrativen Tätigkeiten,

ggf. auch Führungsaufgaben (Wachleiter)
5)

Bereitschafts-(Ruhe-)Raum
6)

2/mind. 6 m2/geschlechtsspezif. Trennung
7)

Sanitärbereich

• Umkleideraum 2/mind. 6 m2/geschlechtsspezifische Trennung; besondere Anforde-

rungen an die Hygiene (Schwarz-Weiß-Trennung) beachten (Empfeh-

lung: Doppelspinde à 60 x 180 x 50 cm (BxHxT)), eine Sitzmöglichkeit

muss gegeben sein
9)

• Waschraum
8)

2/mind. 4 m2/geschlechtsspez. Trennung
10)

• Toilettenraum 2/mind. 1,5 m2 zuzüglich Vorraum à mind. 1 m2/Verbindung mit

Waschraum sinnvoll

Lager-/Abstellräume

• med. Gerät/Verbandmaterial 1/mind. 8 m2/besondere klimatische Anforderungen beachten

• Kfz-Zubehör und Technik 1/mind. 8 m2/einschließlich Putzmittelbereich

• Haustechnik 1/mind. 3 m2/sofern die Rettungswache ein eigenständiges Gebäude ist

• Sauerstofflager 1/ – /von außen zugänglich, abschließbar
11)

Desinfektionsraum 1/mind. 8 m2/gute Lüftungsmöglichkeit erforderlich
12)

Raumfläche 97 m2

8) Wasch- und Umkleideräume müssen einen unmittelbaren Zugang zueinander haben, aber räumlich von-

einander getrennt sein (ASR 35/1-4)

9) die Raumgröße ist abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter auf der Rettungswache, dabei sind auch Spinde

für Praktikanten und Ehrenamtliche vorzuhalten, die dort Dienst tun; auch ggf. der Wache zugeordnete

„Außenstellen“ (z.B. NEF-Stützpunkte), deren Mitarbeiter von der Rettungswache aus eingesetzt werden,

sind entsprechend ihrer Anzahl hierbei zu berücksichtigen

10) Waschräume sind mit geeigneten Duschen auszustatten (ArbStättV, Anhang Punkt 4.1 Abs. 2c); wenn regel-

mäßig weniger als 5 Personen zeitgleich auf der Rettungswache Dienst tun, reicht die Gestellung mind.

1 Dusche (bei mehreren Duschen geschlechtsspezifische Trennung) aus

11) gemäß TRB 280 „Technische Regeln Druckgase“

12) gemäß TRBA 250 (7.1.4); die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten über den Tagesbedarf hinaus (1 ltr.) ist im

Desinfektionsraum nicht gestattet; alternativ können brennbare Flüssigkeiten in einem speziellen Lagerschrank

nach DIN EN 14 470-1 „Feuerwiderstandsfähige Lagerschränke - Teil 1: Sicherheitsschränke für brennbare

Flüssigkeiten“ aufbewahrt werden; ansonsten Lagerraum notwendig
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Die Verkehrsfläche ist entsprechend der Planung zu berücksichtigen; dabei ist eine Flur-
breite von mind. 1 m einzuhalten. Unter Berücksichtigung maßgeblicher Standards für
den Bau von Rettungswachen

13)
sind auf die Raumfläche ca. 25 % als Verkehrsfläche

aufzuschlagen.
14)

Direkt an der Rettungswache sind Parkplätze vorzuhalten.

Garagen:
Die Stellfläche je Krankenkraftwagen beträgt analog zur DIN 14 092-1

15)
mind. 36 m2

16)
.

Bei End- oder Einzelstellplätzen ist zur jeweiligen Wand der Längsseite zusätzlich ein 
Sicherheitsabstand von mind. 0,5 m vorzusehen. Die Tore sind analog zur DIN 14 092-2

17)

und gemäß der ASR 11/1-5
18)

auszuführen. Um die Ausrückzeiten der Einsatzkräfte zu
minimieren, sind kraftbetätigte Tore vorzusehen

19)
. Eine Waschgarage ist vorzusehen

20)
.

Eine Ausstattung mit Stellplätzen für gegebenenfalls vorzuhaltende Reservefahrzeuge ist
zu beachten.

Weitere zu berücksichtigende Aspekte siehe unter „Ergänzungen für alle Rettungswachen-
Größen“ (siehe Seite 104).

13) Förderrichtlinien Baden-Württemberg: Verkehrsfläche = 29 % der Programmfläche; Richtlinien über die

Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Rettungswachen in Nordrhein-Westfalen [in 2000 aus-

gelaufen]: die auf den Nutzflächenwert hinzuzurechnende Verkehrsfläche darf bis zu 27 % betragen; 

FORPLAN: ca. 20 %

14) durch die Planung der Lage der einzelnen Räume kann es hier zu Abweichungen kommen, z.B., wenn 

Lager-/Abstellräume durch die Garage zugänglich sind

15) DIN 14 092-1 „Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen“

16) je nach Länge des Krankenkraftwagens

17) DIN 14 092-2 „Feuerwehrhäuser – Teil 2: Feuerwehrtore“

18) Arbeitsstättenrichtlinie „Kraftbetätigte Türen und Tore“; ASR 11/1-5

19) Auf Grund der Nähe der Anforderungen des Rettungsdienstes zum Feuerwehrdienst in diesem Bereich 

wird ausdrücklich auch auf die GUV-I 8554 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ verwiesen

20) analog „Richtlinie zur Förderung von Rettungswachen“ des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

21) Krankenkraftwagen = Krankentransportwagen, Rettungswagen und Notarztwagen nach DIN EN 1 789; 

personelle Besetzung gemäß Landesrecht

22) Fläche analog FORPLAN Dr. Schmiedel 2004; empfohlen wird die Aufteilung in einen Essraum mit 

Teeküche und einen weiteren Pausen-(Aufenthalts-)Raum

23) auf Grund der zu erwartenden Störeinflüsse ist ein gesonderter Dienstraum erforderlich, um z.B. die 

Einsatznachbearbeitung mittels EDV durchzuführen

24) empfohlen wird ein Wachleiterbüro mit einer Größe von 15 m2; abhängig von der Einrichtung dieser

Funktion im Tagesdienst (auch anteilig)

25) aus arbeitsmedizinischer Sicht ist es besonders aus hygienischen Gründen sinnvoll, den Aufenthaltsraum

von den Ruheräumen zu trennen
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B) Mittlere Rettungswache

Annahme: 4 Rettungsdienstmitarbeiter Dienst rund-um-die-Uhr (24 Std./Tag)
6 Rettungsdienstmitarbeiter im Tagesdienst
5 planmäßig eingesetzte Krankenkraftwagen

21)

Räume Anzahl/Fläche/Besonderheiten

Pausen-(Aufenthalts-)Raum 1/mind. 42 m2/als Kombination von Pausenraum und Teeküche
22)

Arbeits-(Dienst-)Raum 1/mind. 8 m2/ zur Durchführung von administrativen Tätigkeiten
23)

1/mind. 8 m2/Wachleiter
24)

Bereitschafts-(Ruhe-)Raum
25)

4/mind. 6 m2/geschlechtsspezifische und fahrzeugbezogene Trennung
26)

Sanitärbereich

• Umkleideraum 2/mind. 6 m2/geschlechtsspezifische Trennung; besondere Anforde-

rungen an die Hygiene (Schwarz-Weiß-Trennung) beachten (Empfeh-

lung: Doppelspinde à 60 x 180 x 50 cm [BxHxT]), eine Sitzmöglichkeit

muss gegeben sein
28)

• Waschraum
27)

2/mind. 6 m2/geschlechtsspezifische Trennung; je 2 Waschplätze
29)

• Toilettenraum 1/mind. 5 m2/für Herren (1 Bedürfnisstand und 1 Toilette)

1/mind. 2,5 m2/für Damen (1 Toilette)

– je einschließlich Vorraum

– Verbindung mit Waschraum sinnvoll
30)

Lager-/Abstellräume

• med. Gerät/Verbandmaterial 1/mind. 16 m2/besondere klimatische Anforderungen beachten

• Kfz-Zubehör und Technik 1/mind. 10 m2/einschließlich Putzmittelbereich

• Haustechnik 1/mind. 3 m2/sofern die Rettungswache eigenständiges Gebäude ist

• Sauerstofflager 1/ – /von außen zugänglich, abschließbar
31)

Desinfektionsraum 1/mind. 8 m2/gute Lüftungsmöglichkeit erforderlich
32)

Raumfläche 186 m2
33)

26) sollte die Fahrzeugbesatzung regelmäßig auch in den Nachtstunden mehr als 2 Rettungsdienstmitarbeiter

je Fahrzeug umfassen (z.B. Praktikant), ist die Anzahl der Bereitschafts- (Ruhe-) Räume entsprechend zu

erhöhen bzw. die Raumgröße anzupassen

27) Wasch- und Umkleideräume müssen einen unmittelbaren Zugang zueinander haben, aber räumlich von-

einander getrennt sein (ASR 35/1-4)

28) die Raumgröße ist abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter auf der Rettungswache, dabei sind auch Spinde

für Praktikanten und Ehrenamtliche vorzuhalten, die dort Dienst tun; auch ggf. der Wache zugeordnete

„Außenstellen“ (z.B. NEF-Stützpunkte), deren Mitarbeiter von der Rettungswache aus eingesetzt werden,

sind entsprechend ihrer Anzahl hierbei zu berücksichtigen

29) Waschräume sind mit geeigneten Duschen auszustatten (ArbStättV, Anhang Punkt 4.1 Abs. 2c); mind. 

jeweils 1 Dusche (geschlechtsspezifische Trennung)
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Die Verkehrsfläche ist entsprechend der Planung zu berücksichtigen; dabei ist eine Flur-
breite von mind. 1 m einzuhalten. Unter Berücksichtigung maßgeblicher Standards für
den Bau von Rettungswachen

34)
sind auf die Raumfläche ca. 25 % als Verkehrsfläche

aufzuschlagen.
35)

Direkt an der Rettungswache sind Parkplätze vorzuhalten.

Garagen:
Die Stellfläche je Krankenkraftwagen beträgt analog zur DIN 14 092-1

36)
mind. 36 m2

37)
.

Bei End- oder Einzelstellplätzen ist zur jeweiligen Wand der Längsseite zusätzlich ein 
Sicherheitsabstand von mind. 0,5 m vorzusehen. Die Tore sind analog zur DIN 14 092-2

38)

und gemäß der ASR 11/1-5
39)

auszuführen. Um die Ausrückzeiten der Einsatzkräfte zu
minimieren, sind kraftbetätigte Tore vorzusehen.

40)
Eine Ausstattung mit Stellplätzen für

vorzuhaltende Reservefahrzeuge ist zu beachten. Ein als Einzelstellplatz ausgelegter
Waschplatz (Waschhalle) ist vorzuhalten.

41) 42)

Weitere zu berücksichtigende Aspekte siehe unter „Ergänzungen für alle Rettungswachen-
Größen“ (siehe Seite 104).

30) Berücksichtigen der Anzahl der gleichzeitig eingesetzten gleichgeschlechtlichen Mitarbeiter; 

Annahme: nicht mehr als 10 Männer und/oder 10 Frauen gleichzeitig im Dienst

31) gemäß TRB 280 „Technische Regeln Druckgase“

32) gemäß TRBA 250 (7.1.4); die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten über den Tagesbedarf hinaus (1 ltr.) ist 

im Desinfektionsraum nicht gestattet; alternativ können brennbare Flüssigkeiten in einem speziellen 

Lagerschrank nach DIN EN 14 470-1 „Feuerwiderstandsfähige Lagerschränke – Teil 1: Sicherheitsschränke für

brennbare Flüssigkeiten“ aufbewahrt werden; ansonsten Lagerraum notwendig

33) Annahme: Wachleiter im (anteiligen) Tagesdienst, Umkleideräume insgesamt ca. 40 m2 Fläche

34) Förderrichtlinien Baden-Württemberg: Verkehrsfläche = 29 % der Programmfläche; Richtlinien über die

Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Rettungswachen in Nordrhein-Westfalen [in 2000 aus-

gelaufen]: die auf den Nutzflächenwert hinzuzurechnende Verkehrsfläche darf bis zu 27 % betragen; 

FORPLAN: ca. 20 %

35) durch die Planung der Lage der einzelnen Räume kann es hier zu Abweichungen kommen, z.B., wenn 

Lager-/Abstellräume durch die Garage zugänglich sind

36) DIN 14 092-1 „Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen“

37) je nach Länge des Krankenkraftwagens

38) DIN 14 092-2 „Feuerwehrhäuser – Teil 2: Feuerwehrtore“

39) Arbeitsstättenrichtlinie „Kraftbetätigte Türen und Tore“; ASR 11/1-5

40) Auf Grund der Nähe der Anforderungen des Rettungsdienstes zum Feuerwehrdienst in diesem Bereich 

wird ausdrücklich auch auf die GUV-I 8554 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ verwiesen

41) Anforderungen analog DIN 14 092-1 „Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen“, 

Punkt 5.12 „Waschhalle“

42) analog „Richtlinie zur Förderung von Rettungswachen“ des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

43) Krankenkraftwagen = Krankentransportwagen, Rettungswagen und Notarztwagen nach DIN EN 1 789; 

personelle Besetzung gemäß Landesrecht
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C) Große Rettungswache

Annahme: 4 Rettungsdienstmitarbeiter Dienst rund-um-die-Uhr (24 Std./Tag)
1 (2) Rettungsdienstmitarbeiter rund-um-die-Uhr (24 Std./Tag) (NEF)
10 Rettungsdienstmitarbeiter im Tagesdienst
7 planmäßig eingesetzte Krankenkraftwagen

43)

1 planmäßig eingesetztes NEF
44)

; Notarzt ggf. mit auf Rettungswache

44) NEF = Notarzteinsatzfahrzeug nach DIN 75 079; personelle Besetzung gemäß Landesrecht

45) Fläche analog FORPLAN Dr. Schmiedel 2004; empfohlen wird die Aufteilung in einen Essraum mit Teeküche

und einen weiteren Pausen-(Aufenthalts-)Raum

46) auf Grund der zu erwartenden Störeinflüsse ist ein gesonderter Dienstraum erforderlich, um z.B. die 

Einsatznachbearbeitung mittels EDV durchzuführen

Räume Anzahl/Fläche/Besonderheiten

Pausen-(Aufenthalts-)Raum 1/mind. 55 m2/als Kombination von Pausenraum und Teeküche
45)

Arbeits-(Dienst-)Raum 1/mind. 8 m2/ zur Durchführung von administrativen Tätigkeiten
46)

1/mind. 12 m2/Wachleiter
47)

1/mind. 12 m2/für Notarzt (mit Ruhemöglichkeit/Liege)
48)

Bereitschafts-(Ruhe-)Raum
49)

5/mind. 6 m2/geschlechtsspezifische und fahrzeugbezogene

Trennung
50) 51)

Sanitärbereich

• Umkleideraum 2/mind. 6 m2/geschlechtsspezifische Trennung; besondere Anforde-

rungen an die Hygiene (Schwarz-Weiß-Trennung) beachten (Empfeh-

lung: Doppelspinde à 60 x 180 x 50 cm [BxHxT]), eine Sitzmöglichkeit

muss gegeben sein
53)

• Waschraum
52)

1/mind. 8 m2/für Herren; 2 Waschplätze, 2 Duschen

1/min. 6 m2/für Damen; 1 Waschplatz, 1 Dusche
54) 55)

• Toilettenraum 1/mind. 6,5 m2/für Herren (2 Bedürfnisstände und 2 Toiletten)

1/mind. 2,5 m2/für Damen (1 Toilette)

– je einschließlich Vorraum

– Verbindung mit Waschraum sinnvoll
55)

Lager-/Abstellräume

• med. Gerät/Verbandmaterial 1/mind. 20 m2/besondere klimatische Anforderungen beachten
56)

• Kfz-Zubehör und Technik 1/mind. 12 m2/einschließlich Putzmittelbereich

• Haustechnik 1/mind. 3 m2/sofern die Rettungswache eigenständiges Gebäude ist

• Sauerstofflager 1/–/von außen zugänglich, abschließbar
57)

Desinfektionsraum 1/mind. 8 m2/gute Lüftungsmöglichkeit erforderlich
58)

Raumfläche 249 m2
59)
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Die Verkehrsfläche ist entsprechend der Planung zu berücksichtigen; dabei ist eine Flur-
breite von mind. 1 m einzuhalten. Unter Berücksichtigung maßgeblicher Standards für
den Bau von Rettungswachen

60)
sind auf die Raumfläche ca. 25 % als Verkehrsfläche

aufzuschlagen.
61)

Direkt an der Rettungswache sind Parkplätze vorzuhalten.

Garagen:
Die Stellfläche je Krankenkraftwagen beträgt analog zur DIN 14 092-1

62)
mind. 36 m2

63)
.

Bei End- oder Einzelstellplätzen ist zur jeweiligen Wand der Längsseite zusätzlich ein 
Sicherheitsabstand von mind. 0,5 m vorzusehen. Die Tore sind analog zur DIN 14 092-2

64)

und gemäß der ASR 11/1-5
65)

auszuführen. Um die Ausrückzeiten der Einsatzkräfte zu
minimieren, sind kraftbetätigte Tore vorzusehen.

66)
Eine Ausstattung mit Stellplätzen für

vorzuhaltende Reservefahrzeuge ist zu beachten. Ein als Einzelstellplatz ausgelegter
Waschplatz (Waschhalle) ist vorzuhalten.

67) 68)

47) empfohlen wird ein Wachleiterbüro mit einer Größe von 15 m2; abhängig von der Einrichtung dieser

Funktion im Tagesdienst (auch anteilig)

48) empfohlen wird ein Büro-/Arbeitsraum für den ggf. auf der Rettungswache anwesenden Notarzt 

mit einer Größe von 15 m2; wenn die Übernachtung in einem gesonderten Ruheraum vorgesehen ist, 

muss die Fläche des Büro-/Arbeitsraums mind. 8 m2 umfassen

49) aus arbeitsmedizinischer Sicht ist es besonders aus hygienischen Gründen sinnvoll, den Aufenthaltsraum

von den Ruheräumen zu trennen

50) sollte die Fahrzeugbesatzung regelmäßig auch in den Nachtstunden mehr als 2 Rettungsdienstmitarbeiter

je Fahrzeug umfassen (z.B. Praktikant), ist die Anzahl der Bereitschafts-(Ruhe-)Räume entsprechend zu 

erhöhen bzw. die Raumgröße anzupassen

51) sollte für den auf der Rettungswache anwesenden Notarzt keine Ruhemöglichkeit (Liege) im 

Arztbüro-/Arbeitsraum vorgesehen sein, ist ein weiterer Bereitschafts-(Ruhe-)Raum einzuplanen

52) Wasch- und Umkleideräume müssen einen unmittelbaren Zugang zueinander haben, aber räumlich 

voneinander getrennt sein (ASR 35/1-4)

53) die Raumgröße ist abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter auf der Rettungswache, dabei sind auch Spinde

für Praktikanten und Ehrenamtliche vorzuhalten, die dort Dienst tun; auch ggf. der Wache zugeordnete

„Außenstellen“ (z.B. NEF-Stützpunkte), deren Mitarbeiter von der Rettungswache aus eingesetzt werden,

sind entsprechend ihrer Anzahl hierbei zu berücksichtigen

54) Waschräume sind mit geeigneten Duschen auszustatten (ArbStättV, Anhang Punkt 4.1 Abs. 2c); 

55) Berücksichtigen der Anzahl der gleichzeitig eingesetzten gleichgeschlechtlichen Mitarbeiter;

Annahme: nicht mehr als 25 Männer und/oder 10 Frauen gleichzeitig im Dienst

56) Fläche analog FORPLAN Dr. Schmiedel 2004

57) gemäß TRB 280 „Technische Regeln Druckgase“

58) gemäß TRBA 250 (7.1.4); die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten über den Tagesbedarf hinaus (1 ltr.) ist 

im Desinfektionsraum nicht gestattet; alternativ können brennbare Flüssigkeiten in einem speziellen 

Lagerschrank nach DIN EN 14 470-1 „Feuerwiderstandsfähige Lagerschränke – Teil 1: Sicherheitsschränke für

brennbare Flüssigkeiten“ aufbewahrt werden; ansonsten Lagerraum notwendig

59) Annahme: Wachleiter im Tagesdienst, Notarzt-Büro-/Arbeitsraum mit Ruhemöglichkeit/Liege, Umkleide-

räume insgesamt ca. 60 m2 Fläche
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Ergänzungen für alle Rettungswachen-Größen:

Aus Gründen des Desinfektionsschutzes liegen Waschräume idealerweise getrennt von
Pausen- und Ruheräumen und sind direkt von der Fahrzeughalle aus erreichbar.

Die künstliche Beleuchtung in der Rettungswache ist analog der Arbeitsstättenrichtlinie 7/3
auszuführen.

Die Sicherheitskennzeichnung (z.B. Fluchtwegekennzeichnung, Warnhinweisschilder) ist
gemäß der GUV-V A 8 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeits-
platz“ auszuführen.

Zur Umsetzung des Nichtraucherschutzes (§ 5 ArbStättV) ist sicherzustellen, dass in den
Räumlichkeiten, in denen Nichtraucher arbeiten/sich aufhalten, ein generelles Rauch-
verbot gilt.

In anerkannten Lehr-Rettungswachen soll ein zusätzlicher Übungs- und Unterrichts-
raum vorhanden sein. Für Ausbilder muss ein eigener Arbeitsraum zur Verfügung 
stehen

69)
. Zusätzlich sollte ein Lagerraum für das benötigte Lehrmaterial vorhanden

sein. Eventuelle Auswirkungen der Unterrichtsräume auf vorzuhaltende Sozialräume
(insbesondere Toilettenanlagen) sind zu berücksichtigen.

Nicht berücksichtigt sind Räumlichkeiten für Verwaltungspersonal (z.B. für Fakturierung,
Geschäftsführung) oder auch den Betriebsrat, die gegebenenfalls mit an die Rettungs-
wache angeschlossen sind. Dies ist im Bedarfsfall entsprechend zu berücksichtigen,
auch mit den Auswirkungen auf die Sozialräume.

60) Förderrichtlinien Baden-Württemberg: Verkehrsfläche = 29 % der Programmfläche; Richtlinien über die

Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Rettungswachen in Nordrhein-Westfalen [in 2000 aus-

gelaufen]: die auf den Nutzflächenwert hinzuzurechnende Verkehrsfläche darf bis zu 27 % betragen; 

FORPLAN: ca. 20 %

61) durch die Planung der Lage der einzelnen Räume kann es hier zu Abweichungen kommen, z.B., wenn 

Lager-/Abstellräume durch die Garage zugänglich sind

62) DIN 14 092-1 „Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen“

63) je nach Länge des Krankenkraftwagens

64) DIN 14 092-2 „Feuerwehrhäuser – Teil 2: Feuerwehrtore“

65) Arbeitsstättenrichtlinie „Kraftbetätigte Türen und Tore“; ASR 11/1-5

66) Auf Grund der Nähe der Anforderungen des Rettungsdienstes zum Feuerwehrdienst in diesem Bereich 

wird ausdrücklich auch auf die GUV-I 8554 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ verwiesen

67) Anforderungen analog DIN 14 092-1 „Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen“, Punkt 5.12 „Waschhalle“

68) analog „Richtlinie zur Förderung von Rettungswachen“ des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

69) Landesrettungsdienstplan für den Freistaat Thüringen in der Fassung vom 29. August 2000, Nr. 6.7 (Thüringer

Staatsanzeiger Nr. 39/2000, S. 1891)
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Anhang 3
Merkblatt des IGV zur Lagerung von Druckgasen
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Aktuelle Informationen erhältlich unter www.industriegaseverband.de
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Anhang 4
Vorschriften und Regeln

Zur Unfallverhütung im Stützpunkt wird unter anderem auf folgende Gesetze, Verord-
nungen, Unfallverhütungsvorschriften, Regeln, Richtlinien, Sicherheitsregeln, Merkblätter
und DIN-Normen sowie deren Bezugsquellen hingewiesen:

1. Gesetze/Verordnungen

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeits-
schutzgesetz – ArbSchG) 

Strafgesetzbuch (StGB)

Vermögensteuergesetz (VStG)

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz – AsiG)

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung – (SGB VII)

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG)

Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeits-
mitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungs-
bedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes 
(Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV)

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV)

Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefähr-
licher Güter auf der Straße und mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Straße und 
Eisenbahn – GGVSE)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung – BioStoffV)

Landes-Verordnungen über den Bau und Betrieb von Garagen

Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)

Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibratio-
nen (Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung – LärmVibrationsArbSchV)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen Handhabung 
von Lasten bei der Arbeit (Lastenhandhabungsverordnung – LasthandhabV)

Verordnung über die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach § 124 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG)
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2. Arbeitsstättenregeln bzw. Arbeitsstätten-Richtlinien (ASR)

Auf der Grundlage des §7 (4) der Arbeitsstättenverordnung (BGBL Nr. 44 vom
24.08.2004) werden neue ermittelte Arbeitsstättenregeln bekannt gegeben. Die alten
Arbeitsstätten-Richtlinien gelten fort, jedoch nicht länger als bis August 2010 und wer-
den in dieser Zeit zwanglos durch die Arbeitsstättenregeln ersetzt (siehe hierzu auch
www.baua.de).

2.1 Arbeitsstättenregeln

ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

ASR A2.3: Fluchtwege, Notausgänge, Flucht- und Rettungspläne

2.2 Arbeitsstätten-Richtlinien

ASR 05: Lüftung

ASR 06: Raumtemperaturen

ASR 07/1: Sichtverbindung nach außen

ASR 07/3: Künstliche Beleuchtung

ASR 07/4: Sicherheitsbeleuchtung

ASR 08/1: Fußböden

ASR 08/4: Lichtdurchlässige Wände

ASR 08/5: Nicht durchtrittsichere Dächer

ASR 10/1: Türen und Tore

ASR 10/5: Glastüren, Türen mit Glaseinsatz

ASR 10/6: Schutz gegen Ausheben, Herausfallen und Herabfallen von Türen 
und Toren

ASR 11/1-5: Kraftbetätigte Türen und Tore

ASR 12/1-3: Schutz gegen Absturz und herabfallende Gegenstände

ASR 13/1,2: Feuerlöscheinrichtungen

ASR 17/1,2: Verkehrswege

ASR 20: Steigeisengänge und Steigleitern

ASR 25/1: Sitzgelegenheiten

ASR 29/1-4: Pausenräume
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ASR 31: Liegeräume

ASR 34/1-5: Umkleideräume

ASR 35/1-4: Waschräume

ASR 35/5: Waschgelegenheiten außerhalb von erforderlichen Waschräumen

ASR 37/1: Toilettenräume

ASR 38/2: Sanitätsräume

ASR 39/1,3: Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe

ASR 41/3: Künstliche Beleuchtung für Arbeitsplätze und Verkehrswege im Freien

3. Unfallverhütungsvorschriften (UVVen)

„Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A 1)

„Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ (GUV-V A 8)

„Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (GUV-V A 3)

„Winden, Hub- und Zuggeräte“ (GUV-V D 8) 

„Feuerwehren“ (GUV-V C 53)

„Krane“ (GUV-V D 6)

„Leitern und Tritte“ (GUV-V D 36)

4. Technische Regeln

4.1 Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF)

TRbF 20 „Lager“

4.2 Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)

TRGS 554 „Dieselmotoremissionen“
TRGS 555 „Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV“
TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“

4.3 Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe (TRBA)

TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der
Wohlfahrtspflege“
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4.4 Technische Regeln für Druckgeräte (TRG)

TRG 280 „Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter; Betreiben von
Druckgasbehältern“

4.5 Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)

TRBS 2152 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Allgemeines“
TRBS 2152 Teil 1 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Beurteilung der

Explosionsgefährdung“
TRBS 2152 Teil 2 „Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger

Atmosphäre“

5. Regeln

„Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore“ (GUV-R 1/494)

„Fahrzeug-Instandhaltung“ (GUV-R 157)

„Betreiben von Arbeitsmitteln“ (GUV-R 500)

„Arbeiten in Küchenbetrieben“ (GUV-R 111)

„Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit 
Rutschgefahr“ (GUV-R 181)

„Lagereinrichtungen und -geräte“ (BGR 234)

„Ausstattung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“ (GUV-R 133)

„Explosionschutz-Regeln“ (GUV-R 104) 

„Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“ 
(GUV-R 250/TRBA 250)

„Tauchen mit Leichttauchgeräten in Hilfeleistungsunternehmen“ (GUV-R 2101)

„Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen im Rettungsdienst“ (GUV-R 2106)

6. Informationen und Merkblätter

„Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel“ (GUV-I 8524)

„Sicherheit im Feuerwehrdienst – Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz“
(GUV-I 8651)

„Treppen“ (GUV-I 561)
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„Sonnenschutz im Büro“ (BGI 827)

„Beleuchtung und Büro“ (BGI 865)

Verbandbuch (GUV-I 511-1)

Plakat „Erste Hilfe“ (GUV-I 510-1)

„Büroraumplanung“ (BGI 5050)

„Anforderungen der Hygiene an den Krankentransport einschließlich Rettungstransport
in Krankenkraftwagen“ (RKI-Richtlinie 4.5.3)

„Organisation des Arbeitsschutzes“ (GUV-I 8631)

7. DIN-Normen

DIN 14 092 „Feuerwehrhäuser“ 

Teil 1 „Planungsgrundlagen“

Teil 2 „Feuerwehrtore“

Teil 3 „Feuerwehrturm; Übungswand“

Teil 4 „Atemschutz-Werkstätten; Planungsgrundlagen“

Teil 5 „Schutzzeugpflege, Reinigung, Desinfektion; Planungsgrundlagen“

Teil 6 „Schlauchpflegewerkstätten; Planungsgrundlagen“

DIN 14 093 „Atemschutz-Übungsanlagen; Planungsgrundlagen“

DIN 5 035 T1-7 „Beleuchtung mit künstlichem Licht“

DIN EN 12 464-T1 „Beleuchtung von Arbeitsstätten; Arbeitsstätten in Innenräumen“

DIN 18 065 Gebäudetreppen – Definitionen, Meßregeln, Hauptmaße

DIN EN 12 021 Atemschutzgeräte – Druckluft für Atemschutzgeräte

DIN 4 543 Teil 1 Büroarbeitsplätze – Teil 1: Flächen für die Aufstellung und Benutzung
von Büromöbeln; Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung

VDMA 24 186 T 0 Leistungsprogramm für die Wartung von lufttechnischen und 
anderen technischen Ausrüstungen in Gebäuden; Übersicht und 
Gliederung, Nummernsystem, Allgemeine Anwendungshinweise

VDMA 24 186 T 1 Lufttechnische Geräte und Anlagen

111
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8. Bezugsquellen

Gesetze/Verordnungen sind zu beziehen vom Buchhandel. 
Sie können unter http://bundesrecht.juris.de/ kostenfrei eingesehen werden.

Schriften mit GUV-Nummern zu beziehen vom 
zuständigen Unfallversicherungsträger (siehe vorletzte Umschlagseite).

Schriften mit BGV- bzw. VBG-Nummer und BGR-/BGI zu beziehen vom 
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln.

DIN-Normen sind erhältlich beim 
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, www.beuth.de.
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Überreicht und zu beziehen
durch den zuständigen
Unfallversicherungsträger:

Baden-Württemberg
Unfallkasse Baden-Württemberg,
Hauptsitz Stuttgart:
Augsburger Straße 700, 70329 Stuttgart,
Postanschrift: 70324 Stuttgart,
Tel. (0711) 93 21-0, Fax (0711) 93 21-500,
Sitz Karlsruhe:
Waldhornplatz 1, 76131 Karlsruhe,
Postanschrift: 76128 Karlsruhe,
Tel. (07 21) 60 98-1, Fax (07 21) 60 98-52 00

Bayern
Bayerischer Gemeindeunfallversicherungs-
verband, Ungererstraße 71, 80805 München,
Postanschrift: 80791 München,
Tel. (0 89) 3 60 93-0, Fax (0 89) 3 60 93-135

Bayerische Landesunfallkasse,
Ungererstraße 71, 80805 München,
Postanschrift: 80791 München,
Tel. (0 89) 3 60 93-0, Fax (0 89) 3 60 93-135

Unfallkasse München,
Müllerstraße 3, 80469 München,
Postanschrift: 80313 München,
Tel. (0 89) 2 33-2 80 94, Fax (0 89) 2 33-2 64 84

Berlin
Unfallkasse Berlin,
Culemeyerstraße 2, 12277 Berlin-Marienfelde,
Postfach 48 05 84, 12254 Berlin,
Tel. (0 30) 76 24-0, Fax (0 30) 76 24-11 09

Brandenburg
Unfallkasse Brandenburg,
Müllroser Chaussee 75, 15236 Frankfurt,
Postanschrift: Postfach 11 13, 15201 Frankfurt,
Tel. (03 35) 52 16-0, Fax (03 35) 52 16-111

Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg,
Müllroser Chaussee 75, 15236 Frankfurt,
Postanschrift: Postfach 1113, 15201 Frankfurt,
Tel. (03 35) 5216-0, Fax (03 35) 52 16-111

Bremen
Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen,
Walsroder Straße 12–14, 28215 Bremen,
Tel. (04 21) 3 50 12-0, Fax (04 21) 3 50 12-14

Hamburg
Unfallkasse Nord,
Schleswig-Holstein • Hamburg, Standort 
Hamburg, Spohrstraße 2, 22083 Hamburg,
Tel. (0 40) 2 71 53-0, Fax (0 40) 2 71 53-1000

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord,
Landesgeschäftsstelle Hamburg
Berliner Tor 49, 20099 Hamburg,
Tel. (0 40) 3 09 04 92 89, Fax (0 40) 3 09 049181

Hessen
Unfallkasse Hessen,
Leonardo-da-Vinci-Allee 20, 60486 Frankfurt,
Postanschrift: Postf. 10 10 42, 60010 Frankfurt,
Tel. (0 69) 2 99 72-440, Fax (0 69) 2 99 72-588

Mecklenburg-Vorpommern
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern,
Wismarsche Straße 199, 19053 Schwerin,
Tel. (03 85) 51 81-0, Fax (03 85) 51 81-111

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord, Lan-
desgeschäftsstelle Mecklenburg-Vorpommern,
Bertha-von-Suttner-Straße 5, 19061 Schwerin,
Tel. (03 85) 30 31-700, Fax (03 85) 30 31-706

Niedersachsen
Braunschweigischer 
Gemeinde-Unfallversicherungsverband,
Berliner Platz 1C, 38102 Braunschweig,
Postanschrift: Postfach 15 42,
38005 Braunschweig,
Tel. (05 31) 2 73 74-0, Fax (05 31) 2 73 74-40

Gemeinde-Unfallversicherungsverband 
Hannover, Am Mittelfelde 169, 30519 Hannover,
Postanschrift: Postf. 8103 61, 30503 Hannover,
Tel. (0511) 87 07-0, Fax (0511) 87 07-188

Landesunfallkasse Niedersachsen,
Am Mittelfelde 169, 30519 Hannover,
Postanschrift: Postf. 8103 61, 30503 Hannover,
Tel. (05 11) 87 07-0, Fax (05 11) 87 07-202

Gemeinde-Unfallversicherungsverband 
Oldenburg, Gartenstraße 9, 26122 Oldenburg,
Postanschrift: Postfach 27 61, 26017 Oldenburg,
Tel. (04 41) 77 90 90, Fax (04 41) 7 79 09 50

Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen,
Aegidientorplatz 2a, 30159 Hannover,
Postanschrift: Postfach 280, 30002 Hannover,
Tel. (0511) 98 95-431, Fax (0511) 98 95-433

Nordrhein-Westfalen
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Zentrale
St.-Franziskus-Str. 146, 40470 Düsseldorf,
Tel. (02 11) 90 24-0

Regionaldirektion Rheinland
Heyestraße 99, 40625 Düsseldorf,
Postanschrift: Postfach 12 05 30,
40605 Düsseldorf,
Tel. (02 11) 28 08-0, Fax (02 11) 28 08-219

Regionaldirektion Westfalen-Lippe
Salzmannstraße156, 48159 Münster,
Postanschrift: Postfach 59 67, 48135 Münster,
Tel. (02 51) 2102-0, Fax (02 51) 2185 69

Rheinland-Pfalz
Unfallkasse Rheinland-Pfalz,
Orensteinstraße 10, 56626 Andernach,
Postanschrift: 56624 Andernach,
Tel. (0 26 32) 9 60-0, Fax (0 26 32) 9 60-311

Saarland
Unfallkasse Saarland,
Beethovenstraße 41, 66125 Saarbrücken,
Postanschrift: Postfach 20 02 80, 66043 Saar-
brücken,
Tel. (0 68 97) 97 33-0, Fax (0 68 97) 97 33-37

Sachsen
Unfallkasse Sachsen,
Rosa-Luxemburg-Straße 17a, 01662 Meißen,
Postanschrift: Postfach 42, 01651 Meißen,
Tel. (0 35 21) 7 24-0, Fax (0 35 21) 7 24-111

Sachsen-Anhalt
Unfallkasse Sachsen-Anhalt,
Käsperstraße 31, 39261 Zerbst,
Postanschrift: 39258 Zerbst,
Tel. (0 39 23) 7 51-0, Fax (0 39 23) 7 51-333

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte,
Landesgeschäftsstelle Sachsen-Anhalt,
Carl-Miller-Straße 7, 39112 Magdeburg,
Tel. (03 91) 5 44 59-0, Fax (03 91) 5 44 59-22

Schleswig-Holstein
Unfallkasse Nord,
Schleswig-Holstein • Hamburg,
Standort Kiel, Seekoppelweg 5a, 24113 Kiel,
Tel. (04 31) 64 07-0, Fax (04 31) 64 07-450

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord,
Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein,
Sophienblatt 33, 24114 Kiel,
Postanschrift: 24097 Kiel
Tel. (04 31) 6 03-2113, Fax (04 31) 6 03-13 95

Thüringen
Unfallkasse Thüringen,
Humboldtstraße 111, 99867 Gotha,
Postanschrift: Postfach 10 03 02, 99853 Gotha,
Tel. (0 36 21) 7 77-0, Fax (0 36 21) 7 77-111

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte,
Landesgeschäftsstelle Thüringen,
Magdeburger Allee 4, 99086 Erfurt (Tivoli),
Tel. (03 61) 55 18-201, Fax (03 61) 55 18-221

Eisenbahn-Unfallkasse
Rödelheimer Straße 49, 60487 Frankfurt/Main,
Tel. (0 69) 4 78 63-0, Fax (0 69) 4 78 63-151

Unfallkasse Post und Telekom
Europaplatz 2, 72072 Tübingen,
Postanschrift: Postfach 27 80, 72017 Tübingen,
Tel. 0180 5 00 16 32, Fax (0 70 71) 9 33-43 98

Unfallkasse des Bundes
Weserstraße 47, 26382 Wilhelmshaven,
Postanschrift: Postf. 180, 26380 Wilhelmshaven,
Tel. (0 44 21) 4 07-0, Fax (0 44 21) 4 07-406

Die jeweils aktuellen E-Mail- und Internet-Adressen der hier aufgelisteten Unfallversicherungsträger finden Sie auf der
Homepage der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung: www.dguv.de unter der Rubrik „Unfallkassen“.
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